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Verfasser 

Dieses Arbeitsblatt ist von der ATV-DVWK-Arbeitsgruppe „Tankstellen für Kraftfahrzeuge“ im ATV-DVWK-
Fachausschuss „Wassergefährdende Stoffe“ erarbeitet worden.  

Die Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) hat das Vorhaben finanziell gefördert. 

Der ATV-DVWK-Arbeitsgruppe gehören folgende Mitglieder an: 

Dipl.-Ing. agr. Stephan Arens Deutscher Raiffeisenverband e. V. (DRV), Bonn 
Dr.-Ing. Hermann Dinkler (Sprecher) Verband der Technischen Überwachungs-Vereine e. V. (VdTÜV), 

Essen  
Dr. Thomas Forstreuter Deutscher Bauernverband e. V., Bonn (bis Februar 2003) 
Hermann Gabriel UNITI Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen e. V., 

Hamburg 
Dipl.-Ing. Stefan Gondlach Staatliches Umweltfachamt Bautzen, Görlitz 
Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Kirchner TÜV Thüringen (ab März 2003) 
Dipl.-Ing. Ullrich Kluge Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin 
Dipl.-Ing. Alexander Koch Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Köln  

(ab November 2003) 
Guido Koschany Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung e. V. 

(BGL), Frankfurt 
Josef Lantzerath Gütegemeinschaft Tankschutz e.V. (GT), Freiburg 
Dipl.-Geol. Volker Müller-Witte Umweltbundesamt, Berlin 
Bastian Olzem Deutscher Bauernverband e. V., Bonn (ab Mai 2003) 
Heinz Pohlmann Aral AG, Bochum 
Dipl.-Ing. Ralph Pütz Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Köln  

(bis November 2003) 
Dipl.-Ing. Gerhard Schneider TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Frankfurt  

(bis Dezember 2002) 
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Benutzerhinweis 

Dieses Arbeitsblatt ist das Ergebnis ehrenamtlicher, technisch-wissenschaftlicher/wirtschaftlicher Ge-
meinschaftsarbeit, das nach den hierfür geltenden Grundsätzen (Satzung, Geschäftsordnung der ATV-
DVWK und dem ATV-DVWK-A 400) zustande gekommen ist. Für dieses besteht nach der Rechtspre-
chung eine tatsächliche Vermutung, dass es inhaltlich und fachlich richtig sowie allgemein anerkannt ist. 

Jedermann steht die Anwendung des Arbeitsblattes frei. Eine Pflicht zur Anwendung kann sich aber aus 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben. 

Dieses Arbeitsblatt ist eine wichtige, jedoch nicht die einzige Erkenntnisquelle für fachgerechte Lösun-
gen. Durch seine Anwendung entzieht sich niemand der Verantwortung für eigenes Handeln oder für die 
richtige Anwendung im konkreten Fall; dies gilt insbesondere für den sachgerechten Umgang mit den im 
Arbeitsblatt aufgezeigten Spielräumen. 

 

Einleitung 

Zum Schutz der Gewässer werden von Seiten des 
Gesetzgebers besondere Anforderungen an Tank-
stellen gestellt. Die auf Bundesebene in § 19g des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) niedergelegten 
allgemein formulierten Anforderungen werden für 
Tankstellen für Kraftfahrzeuge und Eigenver-
brauchstankstellen durch Vorschriften der Bun-
desländer formal und auch technisch weiter kon-
kretisiert, z. B. in den Anhängen zur Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen und über Fachbetriebe (VAwS), Tank-
stellenverordnungen oder in Merkblättern. Proble-
matisch ist, dass sich die Festlegungen der 
einzelnen Bundesländer teilweise unterscheiden, 
was zur Folge hat, dass an eine Tankstelle von 
Bundesland zu Bundesland unter Umständen un-
terschiedliche Anforderungen gestellt werden. Zu-
dem fehlen konkrete technische wasserrechtliche 
Regelungen für Tankstellen von Schienen-, Was-
ser- und Luftfahrzeugen in den Länderregelungen. 
Gleiches gilt für die Mehrzahl der vorhandenen 
landesrechtlichen Vorschriften bezüglich Regelun-
gen für Tankstellen für Biodiesel. 

Auf Initiative der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser 
(LAWA) hat die Deutsche Vereinigung für Wasser-
wirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (ATV-DVWK) 
beschlossen, Technische Regeln wassergefähr-
dender Stoffe (TRwS) für die Betankung von Stra-
ßen-, Schienen-, Wasser- und Luftfahrzeugen zu 
erarbeiten. Es sind insgesamt vier Technische Re-
geln vorgesehen. 

Mit diesen Vorhaben werden einheitliche technische 
und organisatorische Lösungen für Tankstellen zur 
Betankung von Kraftfahrzeugen einschließlich Eigen-
verbrauchstankstellen mit geringem Verbrauch auf-
gezeigt. Dazu wurden technische Regelungen für die 
Betankung von Wasser-, Luft- und Schienenfahr-
zeugen sowie für Tankstellen für Biodiesel erarbeitet.  

Die Erarbeitung erfolgt in vier Arbeitsgruppen 
(AG „Tankstellen für Kraftfahrzeuge, incl. Eigen-
verbrauchstankstellen und Biodiesel“; AG „Tank-
stellen für Schienenfahrzeuge“; AG „Tankstellen für 
Wasserfahrzeuge“; AG „Tankstellen für Luftfahr-
zeuge“). Die Arbeitsgruppen sind mit Vertretern 
der Länder, Vertretern aus den betroffenen Wirt-
schaftsverbänden und anderen technisch-wissen-
schaftlichen Verbänden/Institutionen besetzt. Die 
Koordination wird durch den Fachausschuss 
„Wassergefährdende Stoffe“ im Hauptausschuss 
„Industrieabwasser und anlagenbezogener Ge-
wässerschutz“ wahrgenommen.  

Der Erarbeitung von ATV-DVWK-A 781 (TRwS 781) 
„Tankstellen für Kraftfahrzeuge“ liegen die Anfor-
derungen an Abfüllanlagen für Tankstellen der 
LAWA vom Mai 1996 und die Anforderungen der 
einzelnen Bundesländer an Tankstellen für Kraft-
fahrzeuge zugrunde.  

Die TRwS ist mit dem Ziel formuliert, Abfüllflächen 
von Tankstellen aus der bauaufsichtlichen Liste C 
(Nr. 4) zu streichen. Damit sind zukünftig für alle 
Bauprodukte für Abfüllflächen von Tankstellen 
bauaufsichtliche Verwendbarkeitsnachweise zu er-
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füllen. Dies bedeutet in der Regel, dass entweder 
Bauprodukte der Bauregelliste (BRL) A Teil 1 ver-
wendet werden oder die Verwendbarkeit z. B. 
durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
erbracht sein muss.  

Anforderungen an Tankstellen für Kraftfahrzeuge 
aus anderen Rechtsbereichen, z. B. der Betriebs-
sicherheitsverordnung und zugehörigen techni-
schen Regelungen (BetrSichV/TRbF), bundes- und 
landesrechtlichen Bestimmungen, insbesondere 
§§ 19g – i WHG und §§ 7 und 10 Muster-VAwS 
sowie weitergehende Anforderungen nach kom-
munalem Satzungsrecht oder abwasserrechtlichen 
Vorschriften, bleiben unberührt. 

Zukünftig werden neben der herkömmlichen Be-
tankung mit Benzin und Diesel auch Zusatzstoffe 
bei der Betankung eine Rolle spielen. Um die Abgas-
grenzwerte bestimmter Kraftfahrzeuge in Zukunft 
einhalten zu können, wird voraussichtlich eine wäss-
rige Lösung von Harnstoff als Reduktionsmittel in 
den Abgasstrang der Kraftfahrzeuge eingespritzt. 
Wegen des dauernden Verbrauchs wird eine Be-
tankung der Kraftfahrzeuge mit dieser Lösung oder 
ein Austausch entsprechender genormter Behälter 
ggf. auch an Tankstellen stattfinden. Zum Zeit-
punkt der Erarbeitung dieser Fassung der TRwS 
fehlen noch Aussagen zu der wasserrechtlichen 
Behandlung sowie realisierter technischer Lösun-
gen. Es wird (bereits jetzt) darauf hingewiesen, 
dass Harnstoff als Netzmittel wirkt und es deshalb 
einer besonderen Betrachtung speziell der Dicht-
flächen als auch der Abscheideranlagen, vor allem 
in Zusammenwirkung mit Mineralölen, bedarf. 

1 Anwendungsbereich 

(1) ATV-DVWK-A 781 (TRwS 781) konkretisiert 
die tankstellenspezifischen technischen und 
betrieblichen Anforderungen im Sinne von 
§ 19g ff WHG und der landesrechtlichen Vor-
schriften (z. B. der Verordnungen über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
und über Fachbetriebe (VAwS), Erlasse) an 
Tankstellen zur Versorgung von Kraftfahrzeu-
gen, einschließlich Eigenverbrauchstankstellen 
mit geringem Verbrauch 1. 

  
1 Es wird darauf hingewiesen, dass zur Inanspruchnahme von Erleichte-
rungen für Eigenverbrauchstankstellen mit geringem Verbrauch gesetzli-
che Festlegungen in den jeweiligen Bundesländern erforderlich sind. 

(2) Die TRwS 781 gilt für die Neuerrichtung von 
Tankstellen.  

(3) Sie gilt für die Abfüllflächen, sowohl zur Versor-
gung von Kraftfahrzeugen mit Kraftstoffen als 
auch zum Befüllen der Lagerbehälter aus Stra-
ßentankfahrzeugen, für die Abgabeeinrichtungen, 
für die Dom- und Fernfüllschächte, für die Fern-
füllschränke sowie für das Rückhaltevermögen. 

(4) Die TRwS 781 behandelt nicht die Lagerbehäl-
ter und die zugehörigen flüssigkeitsführenden 
Rohrleitungen sowie deren jeweilige Sicher-
heitseinrichtungen mit Ausnahme der tankstel-
lenspezifischen Sicherheitseinrichtungen ge-
gen Überfüllung der Lagerbehälter. Die nicht 
behandelten Anlagenteile sind in den VAwS 
der Länder und zugehörigen Konkretisierungen 
(z. B. Bauregelliste, TRbF, DIN-Normen) geregelt.  

(5) Die TRwS 781 gilt nicht für Tankstellen bzw. 
Betankungsstellen zur Versorgung von Luft-, 
Schienen- und Wasserfahrzeugen sowie für 
mobile Abfüllstellen, die je nach zeitlicher Be-
grenzung der jeweiligen Länder-VAwS an ei-
nem Standort oder an ständig wechselnden 
Orten eingesetzt werden, zum Beispiel Bau-
stellentankstellen. 

(6) Auf § 5 der Muster-VAwS wird verwiesen (EG-
Gleichwertigkeitsklausel). 

2 Begriffe 

2.1 Definitionen 

2.1.1 Tankstellen 

Tankstellen sind ortsfeste oder ortsfest genutzte 
Einrichtungen, an denen flüssige, wassergefähr-
dende Kraftstoffe zur Versorgung von Kraftfahr-
zeugen abgefüllt werden. Tankstellen im Sinne 
dieser Technischen Regel umfassen  

1. die Abfüllflächen, 

2. die Abgabeeinrichtungen, 

3. die Dom- und Fernfüllschächte sowie die Fern-
füllschränke und 

4. die Rückhalteeinrichtungen einschließlich der 
Zulaufleitungen. 
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2.1.2 Eigenverbrauchstankstellen mit 
geringem Verbrauch 

(1) Eigenverbrauchstankstellen mit geringem Ver-
brauch sind für die Öffentlichkeit nicht zugäng-
liche Tankstellen, die dafür bestimmt sind, be-
triebseigene Kraftfahrzeuge oder vergleichbare 
Fahrzeuge und Geräte, wie z. B. landwirtschaft-
liche Maschinen, mit Kraftstoffen zu betanken, 
und deren Lagervolumen und Jahresdurchsatz 
gering sind2. Sie werden nur vom Betreiber 
oder bei ihm beschäftigten eingewiesenen 
Personen bedient. 

(2) Die Festlegung von „geringem Verbrauch“ ist 
den jeweiligen Regelungen der Länder zu ent-
nehmen. 

2.1.3 Kraftfahrzeuge 

Kraftfahrzeuge im Sinne dieser Technischen Regel 
sind Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft be-
wegt werden ohne an Bahngleise gebunden zu 
sein, sowie selbstfahrende Arbeitsmaschinen. Kraft-
fahrzeuge mit ausschließlichem Gas- oder Elektro-
antrieb zählen nicht zu den Kraftfahrzeugen im 
Sinne dieser Technischen Regel. 

2.1.4 Wirkbereiche 

Wirkbereiche im Sinne dieser Technischen Regel 
sind die Flächen, die beim Betanken von Kraftfahr-
zeugen und beim Befüllen der Lagerbehälter von 
im Schadensfall austretendem Kraftstoff unmittel-
bar beaufschlagt werden können.  

2.1.5 Abfüllflächen 

Abfüllflächen im Sinne dieser Technischen Regel 
bestehen aus den Wirkbereichen zuzüglich Ablauf- 
oder Stauflächen einschließlich der Abtrennung 
von anderen Flächen (z. B. Aufkantungen).  

  
2 Hinweis: Gemäß BetrSichV und TRbF 40 sind auch bei Eigen-

verbrauchstankstellen mit geringem Verbrauch besondere Anforde-
rungen des Brand- und Explosionsschutzes zu beachten. 

 
 

2.1.6 Abgabeeinrichtungen 

(1) Abgabeeinrichtungen im Sinne dieser Techni-
schen Regel sind Einrichtungen zur Betankung 
von Kraftfahrzeugen sowie zur Befüllung ge-
eigneter Gefäße. Hierzu zählen Zapfsäulen, 
Zapfsysteme, Zapfgeräte, Kleinzapfgeräte oder 
Zapfautomaten. 

(2) Für die verschiedenen Arten von Abgabeein-
richtungen wird auf die Begriffsbestimmungen 
der TRbF 40 hingewiesen. 

2.1.7 Abscheideranlagen 

Abscheideranlagen sind die Teile eines Entwässe-
rungssystems, die zur Trennung von Flüssigkeiten 
von Wasser durch Schwerkraft und/oder durch 
Koaleszenzvorgänge genutzt werden. Abscheider-
anlagen bestehen aus Schlammfang, Abscheider 
und Probenahmeeinrichtung einschließlich zuge-
höriger Verbindungsleitungen. 

2.1.8 Rückhalteeinrichtungen im 
Entwässerungssystem 

Rückhalteeinrichtungen im Entwässerungssystem3 
im Sinne dieser Technischen Regel sind die Teile 
von Entwässerungssystemen an Tankstellen, die 
ganz oder teilweise zur Rückhaltung austretender 
Kraftstoffe genutzt werden. Sie bestehen aus Bo-
denabläufen, Zulaufleitungen zu Abscheideranlagen 
und Teilen der Abscheideranlage (Schlammfänge, 
Abscheider mit selbsttätigem Abschluss sowie zu-
gehörige Verbindungsleitungen). 

2.1.9 Kraftstoffe 

Kraftstoffe im Sinne dieser Technischen Regel 
sind Ottokraftstoffe gemäß DIN EN 228, Diesel-
kraftstoff gemäß DIN EN 590 sowie Biodiesel ge-
mäß DIN EN 14214. 

  
3 Abscheideranlagen (gemäß abwasserrechtlichen Vorschriften) wer-

den auch für die Belange der VAwS genutzt. Um diesem Sachverhalt 
gerecht zu werden, wurde im Rahmen dieser Technischen Regel der 
von den abwassertechnischen Begriffen abweichende Ausdruck 
„Rückhalteeinrichtung im Entwässerungssystem“ verwendet. 
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2.1.10 Flüssigkeitsundurchlässig 

Flüssigkeitsundurchlässig bedeutet, dass die Dicht- 
und Tragfunktion der Bauausführungen während 
der Beanspruchungsdauer nicht verloren geht. Be-
züglich der einzelnen Baustoffe wird auf Abschnitt 
5 verwiesen. 

2.1.11 Bestimmungsgemäße 
Betriebsunterbrechungen 

Bestimmungsgemäße Betriebsunterbrechungen sind 
die Zeiträume, in denen an der Tankstelle keine 
Befüll- und Abgabevorgänge stattfinden, die Tank-
stelle jedoch nicht stillgelegt ist. 

2.2 Symbole und Abkürzungen 

Zeichen Einheit Bezeichnung 

H m Höhe 
r m Radius 
R1 m3 Rückhaltevermögen 
tA h Zeit bis zum Wirksamwer-

den geeigneter Sicher-
heitseinrichtungen 

tT h Totzeit 

tR h Reaktionszeit 
•

V  m3/h Volumenstrom 

 

Abkürzung Bezeichnung 

ANA Einrichtungen mit Aufmerksam-
keitstaste und Not-Aus-Betätigung

ASS Abfüll-Schlauch-Sicherung 
ATV-DVWK Deutsche Vereinigung für Wasser-

wirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.
BGR Berufsgenossenschaftliche Regel 
BRL Bauregelliste 
DAfStb Deutscher Ausschuss für Stahlbeton
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik 
DIN Deutsches Institut für Normung 
DPr Verdichtungsgrad 
EV2 Verformungsmodul 
FD-Beton flüssigkeitsdichter Beton 
FDE-Beton flüssigkeitsdichter Beton nach Ein-

dringprüfung 
LAU-Anlagen Anlagen zum Lagern, Abfüllen und 

Umschlagen wassergefährdender 
Stoffe 

Abkürzung Bezeichnung 

LAWA Länderarbeitsgemeinschaft Wasser
Muster-VAwS Muster-Verordnung über Anlagen 

zum Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen und über Fachbetriebe

PE-HD Polyethylen hoher Dichte 
PVC Polyvinylchlorid 
RStO Richtlinie für die Standardisierung 

des Oberbaus von Verkehrsflächen
SLW Schwerlastwagen 
TRB Technische Regeln für Druckbehälter
TRbF Technische Regeln für brennbare 

Flüssigkeiten 
TRwS Technische Regel wassergefähr-

dender Stoffe 
UP-GF Glasfaserverstärkter Kunststoff auf 

Basis ungesättigter Polyesterharze
Ü-Zeichen Übereinstimmungszeichen 
VAwS Verordnung über Anlagen zum 

Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen und über Fachbetriebe 

VdTÜV Verband der Technischen Über-
wachungs-Vereine e. V. 

WasBauPVO Verordnung zur Feststellung der 
wasserrechtlichen Eignung von 
Bauprodukten durch Nachweise 
nach der Landesbauordnung 

WHG Wasserhaushaltsgesetz 
ZTV Zusätzliche Technische Vertrags-

bedingungen 

3 Allgemeines 

3.1 Schutzziele 

(1) Tankstellen müssen nach § 19g WHG mindes-
tens so entsprechend den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik beschaffen sein sowie 
so eingebaut, aufgestellt, unterhalten und be-
trieben werden, dass eine Verunreinigung der 
Gewässer nicht zu besorgen ist. 

(2) Der Besorgnisgrundsatz ist insbesondere er-
füllt, wenn 

– die erforderlichen Wirkbereiche ermittelt und 
festgelegt sind, 

– ein Rückhaltevermögen für die Kraftstoff-
menge, die bis zum Wirksamwerden geeig-
neter Sicherheitsvorkehrungen austreten 
kann, gewährleistet ist, 
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– verunreinigtes Niederschlagswasser und 
sonstiges verunreinigtes Wasser, das auf 
der Abfüllfläche anfällt, weder in ein Gewäs-
ser noch in den Boden oder in eine hierfür 
nicht geeignete Abwasseranlage gelangt, 

– die Abfüllflächen, die Fernfüllschächte, die 
Rückhalteeinrichtungen im Entwässerungs-
system sowie die Aufstellflächen der Abga-
beeinrichtungen und Fernfüllschränke flüs-
sigkeitsundurchlässig ausgeführt sind, 

– die Domschächte flüssigkeitsundurchlässig 
ausgeführt sind, 

– Abgabeeinrichtungen so aufgestellt oder 
gesichert sind, dass sie nicht umstürzen oder 
durch Fahrzeuge angefahren werden können, 

– grundsätzlich Zapfventile verwendet wer-
den, die vor vollständiger Füllung des zu be-
füllenden Behälters selbsttätig schließen 
(selbsttätig schließende Zapfventile), 

– beim Befüllen der Lagerbehälter Überfüllun-
gen nicht auftreten können und 

– die erforderlichen Eigen- und Fremdüber-
wachungen, Kontrollen durch den Betreiber 
und Prüfungen nach § 19i WHG durchge-
führt werden. 

3.2 Berücksichtigung bauaufsichtlicher 
Vorschriften 

Die bauaufsichtlichen Vorschriften zur Feststellung 
der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten 
und Bauarten (WasBauPVO, Landesbauordnun-
gen) bleiben unberührt. Daher ist sowohl bei den in 
dieser Technischen Regel aufgeführten Ausfüh-
rungen als auch bei Abweichungen von dieser 
Technischen Regel oder bei anderen Ausführun-
gen als den hier genannten das Erfordernis von 
bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweisen (z. B. 
allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen) zu be-
achten.  

3.3 Rechtsvorschriften zur Umsetzung 
von Richtlinien der Europäischen 
Gemeinschaft 

Die bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise 
nach Abschnitt 3.2 entfallen, wenn Bauprodukte 

nach Rechtsvorschriften zur Umsetzung von Richt-
linien der Europäischen Gemeinschaft, die auch 
die bauaufsichtlichen und wasserrechtlichen An-
forderungen umfassen, in den Verkehr gebracht 
werden und das Kennzeichen der Europäischen 
Gemeinschaft (CE-Kennzeichen) tragen. 

4 Bemessung 

4.1 Wirkbereich 

4.1.1 Allgemeines 

Austretende Kraftstoffe müssen schnell und zuver-
lässig erkannt und zurückgehalten werden. Dazu 
sind unter anderem die dafür erforderlichen Wirk-
bereiche zu ermitteln, festzulegen und in einer 
technischen Dokumentation festzuhalten. 

4.1.2 Größe 

(1) Der Wirkbereich beim Betanken der Kraftfahr-
zeuge umfasst den vom Zapfventil waagerecht 
erreichbaren Bereich (maximale Schlauchlän-
ge einschließlich Zapfventil zuzüglich einem 
Meter). Zum Wirkbereich zählen nicht die Be-
triebsgebäude (Beispiel s. Bild 1). 

(2) Der Wirkbereich bei der Befüllung der Lager-
behälter umfasst die waagerechte Schlauch-
führungslinie zwischen den Anschlüssen am 
Tankfahrzeug und der Anschlussarmatur des 
Lagerbehälters zuzüglich zweieinhalb Metern 
nach allen Seiten (s. Bild 2). 

4.1.3 Beschränkung der Größe des 
Wirkbereiches 

(1) Die Wirkbereiche können durch Spritzschutz-
wände verkleinert werden, die so aufgestellt und 
ausgeführt sind, dass auftreffende Kraftstoffe 
sicher auf die Abfüllfläche abgeleitet werden.  

(2) Dazu sind Spritzschutzwände von mindestens 
1 m Höhe und ausreichender Breite (z. B. bei 
der Betankung mindestens maximale Schlauch-
länge einschließlich Zapfventil zuzüglich ein 
Meter) erforderlich. 
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Bild 1: Beispiel für den Wirkbereich beim Betanken der Kraftfahrzeuge 

Bodenablauf mit selbsttätigem 
Abschluss 

Spritzschutzwand 
H = 1 m 

r = allseitiger Abstand
(r = 2,5 m) 

 

Bild 2: Wirkbereich bei der Befüllung der Lagerbehälter (mit Eingrenzung durch Spritzschutzwand) 
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4.2 Rückhaltevermögen 

4.2.1 Allgemeines 

(1) Austretende Kraftstoffe müssen schnell und 
zuverlässig erkannt, zurückgehalten und ord-
nungsgemäß entsorgt werden. Dafür ist unter 
anderem ein Rückhaltevermögen für die Kraft-
stoffmenge erforderlich, die bis zum Wirksam-
werden geeigneter Sicherheitsvorkehrungen 
austreten kann (R1 gemäß Muster-VAwS). 

(2) Rückhalteeinrichtungen dürfen den Abfüllflä-
chen, den Abgabeeinrichtungen oder den Ein-
richtungen für die Befüllung der Lagerbehälter 
der Tankstelle räumlich unmittelbar zugeordnet 
oder zentral angeordnet sein. 

(3) Als Rückhalteeinrichtungen dürfen bei der 
zentralen Rückhaltung 

– die Abfüllfläche4 und 

– die Rückhalteeinrichtung im Entwässerungs-
system (mit oder ohne Auf- und Rückstau in 
die Zulaufleitung im Falle einer Leckage)  

mit einbezogen werden. 

(4) Wenn eine Rückhalteeinrichtung im Entwässe-
rungssystem als Teil einer Rückhalteeinrichtung 
genutzt wird, ist ein ausreichendes kontinuierli-
ches Gefälle (i. d. R. 2 %) der Abfüllfläche zum 
Bodenablauf erforderlich.  

(5) Aus Gründen des Explosionsschutzes ist eine 
Rückhaltung von Ottokraftstoffen auf der Ab-
füllfläche nicht zulässig. Auf TRbF 40 wird ver-
wiesen. In diesem Fall darf die Abfüllfläche 
nicht in das verfügbare Rückhaltevermögen 
eingerechnet werden. 

4.2.2 Größe des Rückhaltevermögens 

4.2.2.1 Allgemeines 

(1) Bei der Bestimmung der Größe des Rückhalte-
vermögens ist ein gleichzeitiges Austreten von 
Kraftstoffen an mehreren Stellen der Abfüllflä-
che nicht zu berücksichtigen. 

  
4 Wenn das Rückhaltevermögen im Ölspeichervolumen des Abschei-

ders verwirklicht wird, dienen die Abfüllfläche und Teile der Rückhal-
teeinrichtung im Entwässerungssystem lediglich der Ableitung der 
ausgetretenen Kraftstoffe. 

(2) Der größte Einzelwert ist zur Bemessung der 
Rückhalteeinrichtung heranzuziehen. 

(3) Wird eine Rückhalteeinrichtung im Entwässe-
rungssystem zur Rückhaltung genutzt oder ist 
eine Überdachung vorhanden, die das 0,6-
fache ihrer lichten Höhe über die Abfüllfläche 
und die Rückhalteeinrichtung – vom Rand aus 
gemessen – hinausragt, ist bei der Ermittlung 
der Größe des Rückhaltevermögens Nieder-
schlagswasser nicht zu berücksichtigen.  

(4) Wenn von Absatz 3 abgewichen wird, ist bei 
Auffangräumen neben dem Rückhaltevermö-
gen für austretende Kraftstoffe ein zusätzliches 
Rückhaltevolumen für Niederschlagswasser 
von 50 l pro m2 der zum Auffangraum hin ent-
wässernden Flächen einzurichten. Vereinfa-
chend kann dazu ein Freibord in Höhe von 
5 cm eingerichtet werden, wenn keine zusätzli-
chen zum Auffangraum hin entwässernden 
Flächen vorhanden sind. Zur Berücksichtigung 
des Niederschlagswassers für die Bemessung 
der Abscheideranlage wird auf die abwasser-
technischen Regeln (z. B. DIN EN 858 in Ver-
bindung mit DIN 1999-100) hingewiesen. 

(5) Die für die Größe des Rückhaltevermögens 
zugrundegelegten betrieblichen und örtlichen 
Gegebenheiten sind in der technischen Doku-
mentation festzuhalten. 

4.2.2.2 Rückhaltevermögen für 
Abgabeeinrichtungen 

(1) Nach TRbF 40 Nr. 4.1.1.1 Absatz 3 ist eine Be-
tankung über Zapfautomaten erforderlich, 
wenn die Betankung in Selbstbedienung ohne 
Aufsicht durchgeführt wird. In diesem Fall ist 
ein Rückhaltevermögen für Abgabeeinrichtun-
gen erforderlich, welches das in der Abschalt-
automatik des Zapfautomaten festgelegte ma-
ximale Abgabevolumen aufnehmen kann.  

(2) Wenn eine Aufsicht gemäß TRbF 40 vorhanden 
ist und die Abgabeeinrichtung über einen leicht 
erreichbaren Not-Aus-Schalter abgeschaltet 
werden kann, berechnet sich das Rückhalte-
vermögen für Abgabeeinrichtungen aus der 
Kraftstoffmenge, die an einer Abgabeeinrich-
tung innerhalb von 3 Minuten bei maximalem 
Volumenstrom abgegeben werden kann. 
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(3) Das Rückhaltevermögen bei der Betankung 
unter Aufsicht beträgt somit 

a) 150 l bei Abgabeeinrichtungen mit maxima-
len Volumenströmen von 50 l/min  

b) 450 l bei Hochleistungsabgabeeinrichtun-
gen mit maximalen Volumenströmen von 
150 l/min. 

4.2.2.3 Befüllen der Lagerbehälter 

(1) Bei der Befüllung der Lagerbehälter ist ein 
Rückhaltevermögen für die Kraftstoffmenge er-
forderlich, die bei maximalem Volumenstrom 
bis zum Wirksamwerden selbsttätig wirkender 
Sicherheitseinrichtungen austreten kann. 

(2) Das Rückhaltevermögen für das Befüllen der 
Lagerbehälter wird nach TRwS 131 „Bestim-
mung des Rückhaltevermögens R1“, Abschnitt 
4.2.1 und 4.2.2 bestimmt. Es gilt: 

R1 = 
•

V * tA [1] 

R1 Rückhaltevermögen in m3 

•

V   Volumenstrom in m3/h  
tA  Zeit bis zum Wirksamwerden geeigneter

Sicherheitseinrichtungen in h 

(3) Die Zeit bis zum Wirksamwerden geeigneter 
Sicherheitseinrichtungen wird wie folgt be-
stimmt: 

tA = tT + tR [2] 

tT  Totzeit, das ist die Zeit, die ein reagie-
rendes System benötigt, um ein eintref-
fendes Signal als relevant zu erkennen 

tR  Reaktionszeit, das ist die Zeit, die ein
reagierendes System benötigt, um nach
dem Erkennen eines relevanten Signals
einen bestimmten Sollwert zu erreichen 

(4) Für den Volumenstrom wird ein Wert von 
72 m³/h (entspricht 1200 l/min) zu Grunde ge-
legt.  

(5) Damit ergibt sich beim Abfüllen unter Verwen-
dung einer Abfüll-Schlauch-Sicherung (ASS) 
gemäß Abschnitt 6.2 ein Rückhaltevermögen 
von R1= 0,1 m³ sowie beim Abfüllen unter Ver-
wendung von Einrichtungen mit Aufmerksam-
keitstaste und Not-Aus-Betätigung (ANA) ge-
mäß Abschnitt 6.2 ein Rückhaltevermögen von 
R1 = 0,9 m³. 

4.2.3 Ort der Rückhaltung 

4.2.3.1 Allgemeines 

Kann das Rückhaltevermögen gemäß Abschnitt 
4.2.2 nicht auf der Abfüllfläche oder durch eine 
Rückhalteeinrichtung im Entwässerungssystem 
(Rückhaltung z. B. im Ölspeichervolumen des Ab-
scheiders) gewährleistet werden, ist eine separate 
Rückhalteeinrichtung (z. B. Auffangraum, Slop- 
bzw. Stapelbehälter) vorzusehen. 

4.2.3.2 Nutzung von Rückhalteeinrich-
tungen im Entwässerungssystem  

(1) Rückhalteeinrichtungen im Entwässerungssys-
tem dürfen zur Rückhaltung nur genutzt wer-
den, wenn die Abscheider mit einem selbsttäti-
gen Abschluss und die Rückhalteeinrichtungen 
im Entwässerungssystem gemäß Abschnitt 5.4 
ausgeführt sind. 

(2) Als Rückhalteeinrichtung dürfen in der Rück-
halteeinrichtung im Entwässerungssystem das 
Ölspeichervolumen des Abscheiders und, 
wenn dafür geeignet, zusätzlich das Volumen 
des Schlammfanges und des Abscheiders, das 
nicht durch die im bestimmungsgemäßen Be-
trieb anfallenden Wässer beaufschlagt wird, 
sowie des Bodenablaufs und der Zulaufleitung 
verwendet werden. Dazu ist bei der Auswahl 
der Abscheideranlagen die mögliche Auslauf-
menge gemäß Abschnitt 4.2.2, welche nicht 
schon auf der Abfüllfläche zurückgehalten wird, 
zu berücksichtigen. Der im bauaufsichtlichen 
Verwendbarkeitsnachweis festgelegte höchst-
zulässige Aufstau in Bezug auf das maßge-
bende Niveau des Zuflusses ist zu beachten.  

4.2.3.3 Biodiesel 

(1) Rückhalteeinrichtungen im Entwässerungssys-
tem dürfen zur Rückhaltung von Biodiesel nur 
verwendet werden, wenn  

– die Abscheider mit einem selbsttätigen Ab-
schluss,  

– die Rückhalteeinrichtungen im Entwässe-
rungssystem gemäß Abschnitt 5 ausgeführt 
sind und  
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– die Eignung für Biodiesel, ggf. im Mischbe-
trieb mit Mineralölen, nachgewiesen ist. Bei 
dem Eignungsnachweis sind z. B. Abscheide-
wirkung, Bemessung, Korrosionsbeständig-
keit, Betriebssicherheit und Entsorgungsmög-
lichkeiten für diesen Verwendungszweck zu 
berücksichtigen.5 

(2) Für die Auswahl der Rückhalteeinrichtungen im 
Entwässerungssystem gilt Abschnitt 4.2.3.2. 

4.3  Verunreinigtes 
Niederschlagswasser 

4.3.1 Allgemeines 

(1) Mit Kraftstoffen verunreinigtes Niederschlags- 
und sonstiges Wasser, das auf der Abfüllfläche 
anfällt, darf weder in ein Gewässer noch in den 
Boden oder in eine hierfür nicht geeignete Ab-
wasseranlage gelangen. 

(2) Dies gilt als erfüllt, wenn die Ableitung von 
Niederschlagswasser und sonstigem Wasser 
ausschließlich über geeignete Abscheideranla-
gen erfolgt oder Niederschlagswasser und 
sonstiges Wasser gesondert gesammelt und 
entsorgt wird.  

(3) Auf die abwasserrechtlichen Vorschriften auf 
kommunaler, Landes- und Bundesebene für 
Abwasserbehandlungsanlagen sowie für die 
Direkt- und Indirekteinleitung wird hingewiesen 
(s. Anhang). 

4.3.2 Abscheidung von Kraftstoffen 

(1) Abscheideranlagen sind geeignet, wenn die 
Ableitung von Niederschlagswasser und sons-
tigem Wasser über Abscheider der Klasse II 
gemäß DIN EN 858-1 in Verbindung mit DIN 
EN 1999-100 mit selbsttätigem Abschluss und 
bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis 
erfolgt.5 

(2) Je nach Art und Menge der anfallenden Wäs-
ser bzw. der Kraftstoffe ist eine geeignete Ab-
scheideranlage festzulegen. Werden bei der 
Reinigung von Abfüllflächen Hochdruckreiniger 

  
5 Zum Redaktionsschluss lagen für Abscheideranlagen für Biodiesel 

allein und im Mischbetrieb mit anderen Kraftstoffen noch keine bau-
aufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise vor. 

und/oder Reinigungsmittel eingesetzt, muss 
das Abscheideverfahren darauf abgestimmt 
sein. Sofern keine Hochdruckreiniger und/oder 
Reinigungsmittel verwendet werden, ist ein 
Leichtflüssigkeitsabscheider ausreichend. Um 
eine ausreichende Trennung des Öl-Wasser-
Gemisches zu gewährleisten, sind nur ab-
scheidefreundliche und aufeinander abge-
stimmte Reinigungsmittel, d. h. solche, die kei-
ne stabilen Emulsionen bilden, zu verwenden. 

5 Abdichtung 

5.1 Abfüllflächen 

5.1.1 Allgemeines  

(1) Abfüllflächen müssen unter Einschluss der er-
forderlichen Fugen, Anschlüsse an Einbauten 
(z. B. Domschächte, Zapfsäuleninseln) und 
Entwässerungsrinnen, sowie Aufkantungen 
und Rinnen flüssigkeitsundurchlässig sein und 
den zu erwartenden Beanspruchungen, z. B. 
durch Fahrzeuge, Witterung und Tausalzbe-
aufschlagung, standhalten.  

(2) Als maßgebliche Beanspruchungsdauer wer-
den für die Flächenabdichtungen intermittie-
rend 144 Stunden (oder 28 Tage je 5 Stunden) 
und für die Fugenabdichtungssysteme mindes-
tens 72 Stunden angenommen. 

5.1.2 Bauausführungen 

5.1.2.1 Allgemeines 

(1) Bei den Bauausführungen der Abfüllflächen ist 
mindestens eine Belastung SLW 30 gemäß 
DIN 1072 oder Bauklasse IV gemäß RStO in 
Abstimmung mit Abschnitt 5.1.4 zu Grunde zu 
legen. 

(2) Wenn Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht von mehr als 44 t (z. B. Ketten-
fahrzeuge) betankt werden sollen, ist dies 
durch Wahl einer geeigneten Beanspruchungs-
klasse zu berücksichtigen. 
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5.1.2.2 Beton, Stahlbeton und 
Spannbeton (Ortbeton) 

(1) Für Beton, Stahlbeton und Spannbeton gilt Ab-
schnitt 5.1.1 als erfüllt, wenn Beton 30/37  C  
45/55 (LP), XF 4, XM 1 gemäß DIN EN 206-1 
in Verbindung mit DIN 1045-2:2001-07 6 mit 
der Überwachungsklasse ÜK 2 verwendet 
wird. Bei bewehrtem Beton sind zusätzlich die 
Expositionsklassen XC 4 und XD 3 einzuhal-
ten. Der Beton muss zusätzlich die Eigenschaf-
ten eines FD- oder FDE-Betons gemäß 
DAfStb-Richtlinie „Betonbau beim Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen“ aufweisen (ent-
spricht BRL A Teil 1 lfd. Nr. 15.32 und TRwS 
786). 

(2) In der Planungsphase ist der rechnerische 
Nachweis der Dichtheit der Ortbetonfläche 
gemäß DAfStb-Richtlinie „Betonbau beim Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen“ Teil 1 
Abschnitte 5.1.2 bzw. 5.1.3 zu führen. Die Be-
messung gemäß dieser Richtlinie auf Trennris-
se kleiner gleich 0,1 mm ist nicht zulässig. Das 
DAfStb-Heft 519 kann als zusätzliche Erkennt-
nisquelle herangezogen werden. 

(3) Für die Fugen gilt Abschnitt 5.1.5. 

5.1.2.3 Betonfertigteile 

5.1.2.3.1 Fertigbetonplatten 

(1) Für Fertigbetonplatten gilt Abschnitt 5.1.1 als 
erfüllt, wenn sie mindestens folgende Eigen-
schaften haben: 

– werkmäßig hergestellt, 

– Kantenlänge > 60 cm, 

– Beton 30/37  C  45/55 (LP), XF 4, XM 1 
gemäß DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 
1045-2:2001-07 6 mit der Überwachungs-
klasse ÜK 2, bei bewehrtem Beton sind zu-
sätzlich die Expositionsklassen XC 4 und 
XD 3 einzuhalten. Der Beton muss zusätz-
lich die Eigenschaften eines FD- oder FDE-
Betons gemäß DAfStb-Richtlinie „Betonbau 
beim Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen“ aufweisen (siehe auch TRwS 786). 

  
6 bzw. in der Übergangsfrist bis 12/2004 gemäß DIN 1045:1988-07, 

B 35 B II mit hohem Frosttaumittelwiderstand  

(2) Der Nachweis der besonderen Eigenschaften, 
wie zum Beispiel das Eindring- und Umläufig-
keitsverhalten der vorgesehenen Kraftstoffe, der 
rechnerische Nachweis der Dichtheit (Bemes-
sungszustand I: ungerissen; Bemessungszu-
stand II: Nachweis der Mindestdicke der unge-
rissenen Betondruckzone) oder die Nachweise 
der Tragfähigkeit bei mechanischer Beanspru-
chung gemäß Abschnitt 5.1.2.1, ist entspre-
chend dem Prüfprogramm „Fertigteile aus FD- 
bzw. FDE-Beton für befahrbare Dichtkonstruk-
tionen in LAU-Anlagen“ durch einen bauauf-
sichtlichen Verwendbarkeitsnachweis zu er-
bringen. 

(3) Für Fugen bei Fertigbetonplatten gilt Abschnitt 
5.1.5. 

5.1.2.3.2 Fertigbetonsteine  

(1) Für Fertigbetonsteine gilt Abschnitt 5.1.1 als 
erfüllt, wenn sie folgende Anforderungen erfül-
len: 

– werkmäßig hergestellt, 

– Kantenlänge für plattige Betonformsteine  
≤ 60 cm, 

– Kantenlänge für Bordsteine bzw. Differenz-
bauteile (z. B. Aufkantungen) ≤ 100 cm, 

– Mindestdicke der plattigen Fertigbetonsteine 
10 cm, 

– Beton 30/37  C  45/55 (LP), XF 4, XM 1 
gemäß DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 
1045-2:2001-07 7 mit der Überwachungs-
klasse ÜK 2, bei bewehrtem Beton sind zu-
sätzlich die Expositionsklassen XC 4 und 
XD 3 einzuhalten. Der Beton muss zusätz-
lich die Eigenschaften eines FD- oder FDE-
Betons gemäß DAfStb-Richtlinie „Betonbau 
beim Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen“ aufweisen. 

(2) Der Nachweis der besonderen Eigenschaften, 
wie zum Beispiel das Eindring- und Umläufig-
keitsverhalten der vorgesehenen Kraftstoffe 
oder der Nachweis der Tragfähigkeit bei me-
chanischer Beanspruchung gemäß der Ab-
schnitte 5.1.2.1 und 5.1.4, ist entsprechend 
dem Prüfprogramm „Fertigbetonstein-Systeme 

  
7 bzw. in der Übergangsfrist bis 12/2004 gemäß DIN 1045:1988-07, 

B 35 B II mit hohem Frosttaumittelwiderstand 
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aus FD- bzw. FDE-Beton für befahrbare Dicht-
konstruktionen“ durch einen bauaufsichtlichen 
Verwendbarkeitsnachweis zu erbringen. 

(3) Für Fugen bei Fertigbetonsteinen gilt Abschnitt 
5.1.5. 

5.1.2.4 Gussasphalt 

(1) Für Gussasphalt gilt Abschnitt 5.1.1 als erfüllt, 
wenn er der prEN 13108-6 mit den zusätzli-
chen Eigenschaften eines gegen die vorgese-
henen Kraftstoffe flüssigkeitsundurchlässigen, 
verformungsbeständigen und befahrbaren 
Gussasphalts entspricht:  

– Gussasphaltdeckschicht ≥ 3,5 cm, 

– Korngrößenbereich: 0/8 oder 0/11, 

– Bindemittelgehalt: 6,5 bis 9 Masse-%. 

(2) Der Nachweis der zusätzlichen Eigenschaften 
ist gemäß dem Prüfprogramm „Asphalt für be-
fahrbare Dichtkonstruktionen in LAU-Anlagen“ 
durch einen bauaufsichtlichen Verwendbar-
keitsnachweis zu erbringen. 

(3) Für Fugen (z. B. Anschlüsse an Betondichtflä-
chen, Einbauten oder Bodenabläufe) gilt Ab-
schnitt 5.1.5. 

5.1.2.5 Halbstarre Beläge 

(1) Für halbstarre Beläge gilt Abschnitt 5.1.1 als 
erfüllt, wenn ein Traggerüst aus Asphalt mit 
festgelegter Kornzusammensetzung und einem 
in die Hohlräume des Traggerüstes einge-
schlämmtem mineralischen und hydraulischen 
Bindemittel verwendet wird. 

(2) Der Nachweis der besonderen Eigenschaften, 
wie Flüssigkeitsundurchlässigkeit gegen die 
vorgesehenen Kraftstoffe, Tragfähigkeit und 
Befahrbarkeit, ist gemäß dem Prüfprogramm 
„Halbstarre Beläge für befahrbare Dichtkon-
struktionen in LAU-Anlagen“ durch einen bau-
aufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis zu 
erbringen. 

(3) Für Fugen (z. B. Anschlüsse an Betondichtflä-
chen, Einbauten oder Bodenabläufe) gilt Ab-
schnitt 5.1.5. 

5.1.2.6 Spritzschutzwände 

(1) Spritzschutzwände müssen standsicher aufge-
stellt und vollflächig ausgebildet sein. Dies ist 
erfüllt, wenn sie aus z. B. vollfugigem Mauer-
werk, Glas (gemäß Technischer Regel für die 
Verwendung von linienförmig gelagerten Ver-
glasungen, Mitteilungen des DIBt 6/1998) oder 
Blech ausgeführt sind.  

(2) Spritzschutzwände müssen flüssigkeitsundurch-
lässig an die Abfüllfläche angebunden sein 
(z. B. über Ableitbleche). Auf die Anbindung 
kann verzichtet werden, wenn sich auf der 
Rückseite der Spritzschutzwand eine Aufkan-
tung der Abfüllfläche befindet. 

5.1.2.7 Befestigungsmöglichkeiten auf 
der Abfüllfläche 

Befestigungsmittel auf Beton, Gussasphalt und 
halbstarren Belägen sind geeignet, wenn sie aus 
nichtrostendem Stahl bestehen und die Befesti-
gung 

– auf Beton mittels Verbundanker, die Dichtfläche 
darf nicht durchbohrt werden, oder werksmäßig 
eingesetzter Gewindestange, 

– auf Gussasphalt und halbstarren Belägen gemäß 
den Vorgaben in dem bauaufsichtlichen Ver-
wendbarkeitsnachweis des Abdichtungssystems, 

erfolgt. 

5.1.3 Übergänge zu anderen Flächen 
und Bodenabläufe von Abfüllflächen 

(1) Bei Übergängen (Aufkantungen und Rinnen) 
zu anderen Flächen außerhalb der Abfüllflä-
chen sowie bei Bodenabläufen von Abfüllflä-
chen ist mindestens eine Belastung SLW 30 
gemäß DIN 1072 oder Bauklasse IV gemäß 
RStO in Abstimmung mit Abschnitt 5.1.4 zu 
Grunde zu legen. 

(2) Wenn Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht von mehr als 44 t betankt wer-
den sollen, ist dies durch Wahl einer geeigne-
ten Beanspruchungsklasse zu berücksichtigen. 

(3) Aufkantungen sind geeignet, wenn sie Ab-
schnitt 5.1.2.3.2 entsprechen. 
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(4) Rinnen und Bodenabläufe als Bestandteile von 
Abfüllflächen sind geeignet, wenn in dem bau-
aufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis die 
Eignung für Tankstellen festgestellt ist.  

5.1.4 Trag- und Frostschutzschichten 

(1) Die Tragschichten im Bereich der Abfüllflächen 
sind nach  

– den jeweils gültigen Zusätzlichen Techni-
schen Vorschriften (ZTVen) des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen und in Anlehnung an RStO-01, 

– dem statischen Nachweis für Betonflächen 
oder 

– den für die jeweilige Bauausführung gelten-
den Eignungsnachweisen 

herzustellen.  

(2) Die unter den Tragschichten liegenden Frost-
schutzschichten sind ebenfalls tragfähig aus-
zubilden. 

5.1.5 Fugen 

5.1.5.1 Allgemeines 

(1) Für Fugenabdichtungssysteme und -materialien 
gilt Abschnitt 5.1.1 als erfüllt, wenn sie für den 
maßgeblichen Beanspruchungszeitraum ge-
genüber den vorgesehenen Kraftstoffen nach-
weislich flüssigkeitsundurchlässig sind. 

(2) Auf der Grundlage der bauaufsichtlichen Ver-
wendbarkeitsnachweise der Fugenabdich-
tungssysteme sind bezugnehmend auf die zu 
erwartenden Beanspruchungen prüfbare Be-
rechnungen und Konstruktionszeichnungen 
(Fugenpläne) unter Berücksichtigung der je-
weils zulässigen Bewegungen (z. B. infolge 
Temperatur, Restschwinden bzw. -kriechen) 
anzufertigen. 

5.1.5.2 Fugenausbildung und 
Fugenmaterial 

Die Fugenausbildung und das Fugenmaterial sind 
geeignet, wenn  

– Fugenbleche den Bestimmungen der Bauregel-
liste A Teil 1 lfd. Nr. 15.37, 

– Fugendichtstoffe den Zulassungsgrundsätzen 
„Fugenabdichtungssysteme in LAU-Anlagen, 
Teil 1 – Fugendichtstoffe“ und  

– Fugenbänder den Zulassungsgrundsätzen „Fu-
genabdichtungssysteme in LAU-Anlagen, Teil 2: 
Fugenbänder“ 

entsprechen und in dem bauaufsichtlichen Ver-
wendbarkeitsnachweis die Eignung für die vorge-
sehenen Kraftstoffe festgestellt ist. 

5.2 Abdichtung von Abgabeeinrich-
tungen und Fernfüllschränken 

(1) Abgabeeinrichtungen und Fernfüllschränke 
müssen über flüssigkeitsundurchlässigen Auf-
fang- oder Ableitflächen aufgestellt werden. 

(2) Bei Abgabeeinrichtungen und Fernfüllschrän-
ken sind Abläufe oder Entleerungsarmaturen 
für Tropfverluste, Kondens- und Nieder-
schlagswasser zulässig, wenn sie auf die flüs-
sigkeitsundurchlässige Abfüllfläche führen. 

(3) Absatz 1 gilt als erfüllt, wenn die Abgabe-
einrichtungen und Fernfüllschränke über z. B. 
Tropfblechen und Bodenwannen aus Stahl auf-
gestellt sind, die der TRwS 786 entsprechen: 

– nichtrostender Stahl nach DIN EN 10088-2: 
Mindestdicke 3 mm, 

– Baustahl nach DIN EN 10025, DIN EN 10028: 
Mindestdicke 3 mm, beidseitig feuerverzinkt 
nach DIN EN ISO 1461, oder Mindestdicke 
5 mm ohne Oberflächenbehandlung; 

 Zuschläge für Innen- und Außenkorrosion 
(je 1 mm) sind unabhängig vom Medium be-
rücksichtigt, 

– Schweißverbindungen gemäß DIN EN 287, 
DIN EN 288 

und so aufgestellt sind, dass auslaufender 
Kraftstoff auf die Abfüllfläche gelangt und dort 
schnell und zuverlässig erkannt wird. 
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(4) Durchführungen für Kabelrohre und Rohrlei-
tungen sind, sofern sie nicht bereits mit vorge-
fertigten Rohrenden werksmäßig verschweißt 
sind, flüssigkeitsundurchlässig abzudichten. 
Offene Rohrenden müssen ebenfalls flüssig-
keitsundurchlässig abgedichtet werden. 

5.3 Domschächte und Fernfüllschächte 

5.3.1 Allgemeines 

(1) Die Domschächte der Lagerbehälter und die 
Fernfüllschächte zur Befüllung der Lagerbehäl-
ter müssen flüssigkeitsundurchlässig ausgebil-
det sein. Rohr- und Kabeldurchführungen 
müssen flüssigkeitsundurchlässig abgedichtet 
werden. Die Dom- und Fernfüllschächte dürfen 
keine Abläufe haben.  

(2) Abweichend von Satz 1 und 2 brauchen Dom-
schächte und zugehörige Rohranschlüsse und 
Kabeldurchführungen nicht flüssigkeitsun-
durchlässig ausgeführt zu werden, wenn  

– die Befüllung der Lagerbehälter über Fern-
füllschränke oder -schächte erfolgt,  

– der Füllstand ausschließlich mittels elektro-
nischer Einrichtungen ermittelt wird,  

– flüssigkeitsführende Verbindungen im Dom-
schacht ATV-DVWK-A 780, TRwS „Oberir-
dische Rohrleitungen“, Teil 1 entsprechen 
oder im Verlauf von Saugleitungen einge-
setzt werden,  

– die Domschächte außerhalb der Abfüllfläche 
oder außerhalb der Wirkbereiche umflie-
ßungssicher überhöht angeordnet sind und 

– im Bereich der Domschächte der Einfluss von 
drückenden Wässern ausgeschlossen ist. 

5.3.2 Bauausführungen 

(1) Abschnitt 5.3.1 Satz 1 gilt für Domschächte als 
erfüllt, wenn sie nach BRL A Teil 1 lfd. Nr. 
15.33 oder 15.34 (Domschächte nach DIN 
6626 oder Domschachtkragen nach DIN 6627) 
ausgebildet sind, Fugen mit einem beständigen 
und elastischen Fugendichtstoff flüssigkeitsun-
durchlässig abgedichtet sind und bei der Ver-
wendung von Domschachtkragen nach DIN 
6627 die Schachtaufmauerung flüssigkeitsun-

durchlässig beschichtet oder ausgekleidet ist 
(z. B. Beschichtungen, Auskleidungen mit bau-
aufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis). Bei 
den Beschichtungen bzw. Auskleidungen ist 
die Eignung gegen von außen in den Schacht 
drückendes Wasser zu berücksichtigen. Eine 
Versickerung von Niederschlagswasser und 
Leckagen über eine Drainage, wie sie in DIN 
6626, Bild 13, rechts dargestellt ist, ist nicht zu-
lässig. 

(2) Wenn der Domschacht in die Dichtfläche ein-
bezogen wird, ist die Fuge zwischen Dom-
schachtdeckelzarge und Dichtfläche gemäß 
Abschnitt 5.1.5 auszuführen. 

(3) Abschnitt 5.3.1 Satz 1 gilt für Fernfüllschächte 
als erfüllt, wenn in dem bauaufsichtlichen Ver-
wendbarkeitsnachweis die Eignung für die 
Verwendung an einer Tankstelle festgestellt ist.  

(4) Abschnitt 5.3.1 Satz 2 gilt für Rohranschlüsse 
und Kabeldurchführungen von Dom- und Fern-
füllschächten als erfüllt, wenn  

– der Anschluss und die Durchführung in die 
flüssigkeitsundurchlässige Auskleidung, Be-
schichtung, eingebunden ist oder eine ge-
eignete dauerelastische und medienbestän-
dige Abdichtung eingebunden wird und 

– die in der Kabeldurchführung verlegten Ka-
bel durch eine geeignete dauerelastische 
und medienbeständige Abdichtung gegen 
die Kabeldurchführungen abgedichtet sind. 

(5) Dies gilt als erfüllt, wenn die Einbindungen und 
Abdichtungen in dem bauaufsichtlichen Ver-
wendbarkeitsnachweis die Eignung für die 
Verwendung an einer Tankstelle festgestellt ist. 

(6) Schachtabdeckungen sind niederschlagswas-
serdicht auszuführen. 

(7) Im Verkehrsbereich müssen die Schachtabde-
ckungen den zu erwartenden Belastungen 
standhalten. Dies gilt als erfüllt, wenn die Klas-
sifikationen und Anforderungen der DIN EN 
124 erfüllt sind. 

(8) Domschächte müssen so geräumig sein, dass 
alle Rohranschlüsse zugänglich sind und die 
erforderlichen Arbeiten und Prüfungen im 
Schacht unbehindert durchgeführt werden 
können. Die lichte Weite des Domschachtes 
soll 1 m nicht wesentlich unterschreiten und 
mindestens 0,2 m größer als der Domdeckel 
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sein. Der Schacht kann nach oben hin einge-
zogen sein. Die lichte Weite der Schachtabde-
ckung muss so gewählt werden, dass der 
Domdeckel ausgebaut werden kann.  

(9) Domschächte dürfen keine Belastungen auf 
den Tank übertragen, die zu Beschädigungen 
der Tankwandung oder der Isolierung führen 
können.  

5.4 Rückhalteeinrichtungen im 
Entwässerungssystem 

5.4.1 Allgemeines 

Wenn Rückhalteeinrichtungen im Entwässerungs-
system im Falle einer Leckage an der Tankstelle 
mit Aufstau in der Abscheideranlage und Rückstau 
von Kraftstoffen in der Zulaufleitung betrieben 
werden sollen, ist die gesamte Rückhalteeinrich-
tung darauf abzustimmen. Es ist zu beachten, 
dass gegenüber einem aufstaufreien Betrieb er-
höhte Anforderungen zu erfüllen sind (z. B. aus 
längerer Beanspruchungsdauer). Gegebenenfalls 
ist die Eignung von Teilen der Rückhalteeinrich-
tung im Entwässerungssystem für den Betrieb mit 
Rückstau gesondert nachzuweisen. 

5.4.2 Zulaufleitungen in Rückhalteein-
richtungen im Entwässerungs-
system (einschließlich der Ver-
bindungsleitungen von Teilen der 
Rückhalteeinrichtungen im Ent-
wässerungssystem) 

(1) Werden Rückhalteeinrichtungen im Entwässe-
rungssystem zur Ableitung und Rückhaltung aus-
tretender Kraftstoffe genutzt, müssen die Zu-
laufleitungen einschließlich ihrer Verbindungen 
und Anschlüsse flüssigkeitsundurchlässig ge-
gen die Kraftstoffe sein. 

(2) Absatz 1 gilt für Rohre und Formstücke als er-
füllt, wenn sie aus den folgenden Materialien 
bestehen: 

– PVC gemäß DIN EN 1401-1, 

– PE-HD gemäß DIN 19537-2, 

– Stahlrohre nach DIN EN 1123, feuerverzinkt, 

– Rohre aus austenitischen nichtrostenden 
Stählen oder 

– UP-GF gemäß DIN 19565 Teil 1. 

(3) Bei Zulaufleitungen mit und ohne Rückstau von 
Kraftstoffen im Falle einer Leckage ist eine ein-
wandige unterirdische Ausbildung zulässig, wenn 
sie mittels Schweiß- oder Klebeverbindungen 
gemäß ATV-DVWK-A 780 TRwS „Oberirdische 
Rohrleitungen“ Teil 1 oder Teil 2 hergestellt 
und ausgeführt sind (darin eingeschlossen ist 
die Qualifikation der Schweißer bzw. Kleber). 
Die Verwendung alternativer Materialien und 
Verbindungsarten ist unter Bezugnahme auf 
Abschnitt 3.2 zulässig. Hierbei ist zu beachten, 
ob es sich um Zulaufleitungen mit oder ohne 
Rückstau von Kraftstoffen im Falle einer Le-
ckage handelt. 

(4) Zulaufleitungen von Rückhalteeinrichtungen im 
Entwässerungssystem einschließlich ihrer An-
bindung an andere Einrichtungen müssen ge-
mäß DIN EN 1610 auf Dichtheit prüfbar sein.  

(5) Gleiches gilt für die Anschlüsse an den Boden-
ablauf und an die Abscheideranlage sowie die 
Verbindungsleitungen zwischen den Teilen der 
Rückhalteeinrichtung im Entwässerungssystem 
und die Bodenabläufe. Rückhalteeinrichtungen 
im Entwässerungssystem und Bodenabläufe 
müssen mit werksgefertigten Anschlussstutzen 
versehen sein. 

5.4.3 Rückhalteeinrichtungen im 
Entwässerungssystem außer 
Zulauf- und Verbindungsleitungen 

(1) Die Rückhalteeinrichtungen im Entwässe-
rungssystem gemäß Abschnitt 4.2.3.2, deren 
Anschlussstutzen sowie Schachtringe von Ab-
scheideranlagen, sofern sie in das erforderli-
che Rückhaltevermögen mit einbezogen wer-
den sollen, einschließlich ihrer Verbindungen 
müssen flüssigkeitsundurchlässig gegen die 
austretenden Kraftstoffe für die maximale Dau-
er der Beanspruchung mit Kraftstoffen sein. 

(2) Absatz 1 gilt für Abscheideranlagen für Leicht-
flüssigkeiten als erfüllt, wenn  

– sie DIN EN 858 in Verbindung mit DIN 1999 
Teil 100 entsprechen, 
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– die Eignung gemäß Abschnitt, 4.2.3.2, ins-
besondere für die Bereiche oberhalb des 
Betriebsflüssigkeitsspiegels der Abscheider-
anlage (z. B. Schachtaufbauten), sofern sie 
in das erforderliche Rückhaltevermögen mit 
einbezogen werden sollen, berücksichtigt ist 
und  

– in dem bauaufsichtlichen Verwendbarkeits-
nachweis die Eignung für die Verwendung 
an einer Tankstelle festgestellt ist. 

(3) Absatz 1 gilt für Abscheideranlagen für Biodie-
sel als erfüllt, wenn  

– die Eignung gemäß Abschnitt 4.2.3.3 be-
rücksichtigt ist und  

– in dem bauaufsichtlichen Verwendbarkeits-
nachweis die Eignung für die Verwendung 
an einer Tankstelle festgestellt ist. 8 

6 Ausrüstungsteile 

6.1 Abgabeeinrichtungen 

6.1.1 Allgemeines 

Für die Ausführung von Abgabeeinrichtungen wird 
auf TRbF 40 Nr. 4.1 hingewiesen. 

6.1.2 Schutz vor mechanischer 
Beschädigung 

(1) Abgabeeinrichtungen müssen so aufgestellt 
oder gesichert sein, dass sie nicht umstürzen 
oder durch Fahrzeuge angefahren werden 
können.  

(2) Absatz 1 gilt bezüglich des Anfahrschutzes 
z. B. als erfüllt, wenn die Abgabeeinrichtungen 
durch Kantsteine, Prellsteine, Radabweiser  
 

 oder ähnliche Einrichtungen mit einer Höhe 
von mindestens 12 cm und einem seitlichen 
Überstand von mindestens 20 cm geschützt 
sind (siehe Bild 3). Soweit ein Umstürzen nicht 

  
8 Zum Redaktionsschluss lagen für Abscheideranlagen für Biodiesel 

allein und im Mischbetrieb mit anderen Kraftstoffen noch keine bau-
aufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise vor. 

durch die Bauart ausgeschlossen ist, müssen 
besondere Sicherheitsmaßnahmen getroffen 
sein. 

6.1.3 Schutz vor Überfüllung des Kraft-
stoffbehälters im Kraftfahrzeug 

(1) Es müssen Zapfventile verwendet werden, die 
vor vollständiger Füllung des zu befüllenden 
Behälters selbsttätig schließen (selbsttätig 
schließende Zapfventile). Dies gilt nicht für 
Kleinzapfgeräte. 

(2) Ein selbsttätiges Schließen des Zapfventils 
muss auch dann erfolgen, wenn das Zapfventil 
aus dem Füllstutzen des zu befüllenden Fahr-
zeugtanks herausfällt. 

(3) Zapfventile sind geeignet, wenn sie dem erfor-
derlichen bauaufsichtlichen Verwendbarkeits-
nachweis entsprechen (z. B. auf Grundlage der 
BRL A Teil 2 lfd. Nr. 2.40 bzw. BRL B Teil 2 lfd. 
Nr. 2.11). 9 

6.2 Selbsttätig wirkende Sicherheits-
einrichtungen zur Bestimmung des 
Rückhaltevermögens 

6.2.1 Allgemeines 

(1) Es müssen selbsttätig wirkende Sicherheitsein-
richtungen bei der Befüllung der Lagerbehälter 
eingesetzt werden, die bei unbeabsichtigtem 
Austritt von Kraftstoffen die maximale Aus-
laufmenge begrenzen. 

(2) Abfüll-Schlauch-Sicherungen (ASS) sowie Ein-
richtungen mit Aufmerksamkeitstaste und Not-
Aus-Betätigung (ANA) sind selbsttätig wirkende 
Sicherheitseinrichtungen im Sinne von Satz 1. 

  
9 Zum Redaktionsschluss lagen für Zapfventile für Biodiesel noch kei-

ne bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise vor. 
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6.2.2 Abfüll-Schlauch-Sicherung (ASS) 
und Einrichtungen mit 
Aufmerksamkeitstaste und 
Not-Aus-Betätigung (ANA) 

Abfüll-Schlauch-Sicherungen (ASS) und Einrich-
tungen mit Aufmerksamkeitstaste und Not-Aus-
Betätigung (ANA) sind geeignet, wenn sie VdTÜV-
Merkblatt 953 entsprechen und die Eignung mit ei-
nem Bauteilkennzeichen TÜ.AGG. des VdTÜV 
bestätigt wurde. 

6.3 Schutz vor Überfüllung der 
Lagerbehälter 

(1) Das Befüllen der Lagerbehälter darf nur über 
fest angeschlossene Rohre oder Schläuche mit 
festen Leitungsanschlüssen und unter Ver-
wendung einer Überfüllsicherung, die rechtzei-
tig vor Erreichen des zulässigen Flüssigkeits-
standes den Füllvorgang selbsttätig unterbricht 
oder akustischen Alarm auslöst, erfolgen. 

(2) Satz 1 gilt bezüglich der Überfüllsicherung als 
erfüllt, wenn jeder Tank zur Lagerung von 

Kraftstoffen mit einem Grenzwertgeber aus-
gerüstet ist, der die Funktion der nach TRbF 60 
Nummer 4.1 Absatz 2 Ziffer 3 vorgeschriebe-
nen Abfüllsicherung ermöglicht. Die Bauart 
muss die Funktionssicherheit gewährleisten. 
Die Verbindungen müssen dicht sein. 

(3) Grenzwertgeber für Kraftstoffe sind geeignet, 
wenn ihre Eignung für die Verwendung für die 
vorgesehenen Kraftstoffe in einem bauaufsicht-
lichen Verwendbarkeitsnachweis festgestellt ist 
(z. B. BRL B Teil 2 lfd. Nr. 2.7 für Grenzwert-
geber für Otto- und Dieselkraftstoffe).10 

(4) Füllanschlüsse und Anschlüsse für die Grenz-
wertgeber sind eindeutig zuzuordnen. 

(5) Absatz 1 gilt nicht für Einzelbehälter mit einem 
Rauminhalt bis 1000 l zur Lagerung von Die-
selkraftstoff oder Biodiesel, wenn sie im Voll-
schlauchsystem mit einem nach dem Totmann-
Prinzip schließenden Zapfventil mit Füllraten 
von nicht mehr als 200 l/min im freien Auslauf 
befüllt werden.  

  
10 Zum Redaktionsschluss lagen für Grenzwertgeber für Biodiesel noch 

keine bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise vor. 

 

Bild 3: Beispiele für einen Anfahrschutz an Abgabeeinrichtungen 
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7 Besondere Anforde- 

rungen an Eigenver-

brauchstankstellen 

mit geringem Ver-

brauch 

7.1 Allgemeines 

Für Eigenverbrauchstankstellen mit geringem 
Verbrauch gelten die Anforderungen dieser TRwS. 
Von diesen Anforderungen darf in den folgenden 
Sachverhalten abgewichen werden. 

7.2 Größe des Wirkbereiches 

(1) Bei Eigenverbrauchstankstellen mit geringem 
Verbrauch kann der Wirkbereich der Abgabe-
einrichtungen auf 2 m um die Aufhängepunkte 
der Zapfschläuche festgelegt werden, wenn die 
vorgesehenen Positionen der Einfüllstutzen der 
zu betankenden Fahrzeuge maximal 1 m von 
der Zapfsäule entfernt sind. 

(2) Abweichend von Abschnitt 4.1.2 Absatz 2 kann 
der Wirkbereich bei der Befüllung der Lager-
behälter von Eigenverbrauchstankstellen mit 
geringem Verbrauch auf 2,5 m um die An-
schlussstutzen der behälterseitigen Füllschlauch-
leitungen unter der Voraussetzung reduziert 
werden, dass sich der Anschlussstutzen des 
Tankfahrzeuges auf der vorgesehenen Positi-
on gemäß Absatz 1 befindet. 

(3) Beispiele für die Größe der Abfüllfläche bei Ei-
genverbrauchstankstellen mit geringem Ver-
brauch sind in Bild 4 enthalten. 11 

(4) Wird der Wirkbereich gemäß Absatz 1 und 2 
bemessen, ist die vorgesehene Position des 
Einfüllstutzens des zu betankenden Fahrzeugs 
und des Anschlussstutzens des befüllenden 
Tankfahrzeuges deutlich sichtbar und dauer-
haft auf der Abfüllfläche zu kennzeichnen. 

  
11 Gemäß TRbF 40 ist die in den Teilbildern dargestellte Anordnung der 

Bodenabläufe nur bei Dieselkraftstoff und Biodiesel zulässig. 
 
 

7.3 Ort des Rückhaltevermögens 

Das Rückhaltevermögen gemäß Abschnitt 4.2 ist 

–   bei überdachter Abfüllfläche auf der Abfüll- 
  fläche, 

–   durch eine Rückhalteeinrichtung im Entwässe- 
  rungssystem oder 

–   durch einen flüssigkeitsdichten Stapelbehälter  
  (siehe Abschnitt 7.6) 

zu gewährleisten. 

7.4 Größe des Rückhaltevermögens 

Wenn für die Rückhaltung ein Stapelbehälter ge-
mäß Abschnitt 7.3 verwendet wird, der mit einem 
flüssigkeitsdichten Verschluss in der Zulaufleitung 
gemäß Abschnitt 7.6 ausgestattet ist, braucht bei 
der Ermittlung der Größe des Rückhaltevermögens 
Niederschlagswasser nicht besonders berücksich-
tigt zu werden. 

7.5 Verunreinigtes Niederschlagswasser 

Abweichend von Abschnitt 4.3.1 Absatz 2 darf auf 
eine Abscheideranlage oder eine gesonderte Samm-
lung des Niederschlagswassers verzichtet werden, 
wenn der flüssigkeitsdichte Verschluss gemäß Ab-
schnitt 7.6 außerhalb der Befüllung bzw. Betankung 
geschlossen oder die Abfüllfläche überdacht ist. 12 

7.6 Stapelbehälter 

Der flüssigkeitsdichte Stapelbehälter gemäß Ab-
schnitt 7.3 ist mit einer Zulaufleitung gemäß Ab-
schnitt 5.4.1 mit dem Bodenablauf der Abfüllfläche 
zu verbinden. In die Zulaufleitung bzw. in den Bo-
denablauf ist ein flüssigkeitsdichter Verschluss der 
Zulaufleitung 13 zu integrieren, der von der Abfüll-
fläche aus geöffnet werden kann.  

  
12 Gemäß TRbF 40 ist diese Lösung nur für Dieselkraftstoff und Biodie-

sel zulässig. 
13 Für den flüssigkeitsdichten Verschluss sind allgemeine bauaufsicht-

liche Zulassungen in Vorbereitung. 
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1. oberirdischer Behälter/einseitige Betankung 

 

2. unterirdischer Behälter/einseitige Betankung 

 

 

Bild 4: Beispiele für die Größe der Abfüllfläche bei Eigenverbrauchstankstellen mit geringem 

Verbrauch – Beispiele 1 und 2 
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3. Unterirdischer Behälter/beidseitige Betankung 

 

Bild 4: Beispiele für die Größe der Abfüllfläche bei Eigenverbrauchstankstellen mit geringem 

Verbrauch – Beispiel 3

7.7 Schutz vor Überfüllung des 
Kraftstoffbehälters im Kraftfahrzeug 

Die Abgabe aus Lagerbehältern < 1000 l ist auch 
mit von Hand betriebenen Pumpen mit Absperr-
hahn am Füllschlauch zulässig. Dies gilt auch bei 
einer Abgabe mit elektrisch betriebenen Pumpen, 
wenn die Pumpen während der Stillstandszeit mit 
einem von Hand zu betätigenden Schalter vom 
Stromnetz getrennt sind.  

8 Regelungen zum 

Betrieb  

8.1 Allgemeines 

(1) Der Inhalt der im Betrieb anzuwendenden  
Vorschriften ist in einer für den Beschäftigten 
verständlichen Form und Sprache in einer Be-
triebsanweisung darzustellen und an geeigne-
ter Stelle an der Tankstelle auszulegen oder 

auszuhängen. Die Betriebsanweisung kann 
Bestandteil von Betriebsanweisungen nach 
anderen Rechtsbereichen sein. 

(2) Die Beschäftigten müssen über die bei der La-
gerung und Abfüllung von Kraftstoffen auftre-
tenden möglichen Gewässergefährdungen so-
wie über die Maßnahmen zu ihrer Abwendung 
vor der Beschäftigung und danach mindestens 
einmal jährlich unterwiesen werden. 

(3) Alle wesentlichen Maßnahmen der Kontrollen 
durch den Betreiber, der Instandhaltung und 
der Instandsetzung sind in der Betriebsanwei-
sung nach § 3 Nr. 6 der Muster-VAwS festzu-
legen. Die Durchführung der Maßnahmen ist 
jeweils im Betriebstagebuch zu vermerken. 

(4) Ausgetretene Kraftstoffe sind unverzüglich mit 
geeigneten Mitteln zu binden. Das verunreinig-
te Bindemittel ist aufzunehmen sowie ord-
nungsgemäß und schadlos zu verwerten oder 
zu beseitigen. 

(5) Entsprechende Materialien und/oder Einsatz-
geräte sind in der Betriebsanweisung festzule-
gen und in ausreichender Menge ständig vor-
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zuhalten. Für die Entsorgung bzw. Behandlung 
der als Abfall anfallenden Stoffe wird auf die 
Festlegungen des Kreislaufwirtschafts- und des 
Abfallgesetzes hingewiesen.  

8.2 Ständige Überwachung gemäß § 19i 
WHG 

(1) Tankstellen sind ständig zu überwachen. Dies 
gilt als erfüllt, wenn sie betriebstäglich kontrol-
liert werden, für die Rückhalteeinrichtung im 
Entwässerungssystem reicht eine Kontrolle der 
Abscheideranlage gemäß dem bauaufsichtlichen 
Verwendbarkeitsnachweis aus. 

(2) Zusätzlich ist bei Zapfautomaten die Notruf-
nummer anzugeben. 

(3) Abweichend von Absatz 1 ist während einer be-
stimmungsgemäßen Betriebsunterbrechung einer 
Tankstelle, bei der ein Aushebern der Lager-
behälter ausgeschlossen ist (z. B. geschlosse-
nes Absperrventil, unterirdische Lagerbehälter), 
eine monatliche Kontrolle ausreichend. 

8.3 Benutzen von Sicherheits-
einrichtungen 

(1) Vorgeschriebene Sicherheitseinrichtungen sind 
zu benutzen. Sie müssen so betrieben, gewar-
tet und unterhalten werden, dass ihre Wirk-
samkeit erhalten bleibt und die Bestimmungen 
der bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnach-
weise der jeweiligen Sicherheitseinrichtungen 
(Ausrüstungsteile und Grenzwertgeber) beach-
tet werden. 

(2) Sicherheitseinrichtungen dürfen insbesondere 
nicht umgangen oder ganz oder teilweise un-
wirksam gemacht werden. 

8.4 Wiederherstellen des ordnungs-
gemäßen Zustandes nach Abschluss 
von Arbeiten zur Instandhaltung 

(1) Nach Abschluss der Arbeiten zur Instandhal-
tung müssen die Anlagen wieder in ihren ord-
nungsgemäßen Zustand versetzt werden. 

(2) Anlagenteile, die zur Durchführung der Arbei-
ten getrennt wurden, sind einander richtig zu-
geordnet, wieder fachgerecht und dicht zu ver-
binden. Öffnungen (z. B. Domdeckel) sind 
wieder dicht zu verschließen. 

(3) Sicherheitseinrichtungen sind wieder in funkti-
onsfähigen Zustand zu versetzen. 

(4) Die Wiederherstellung des ordnungsgemäßen 
Zustandes der Anlage ist zu dokumentieren. 

8.5 Bestimmungsgemäße 
Betriebsunterbrechung, Stilllegung 

8.5.1 Bestimmungsgemäße 
Betriebsunterbrechung 

Bei bestimmungsgemäßen Betriebsunterbrechun-
gen sind die Sicherheitseinrichtungen (z. B. Rück-
halteeinrichtungen im Entwässerungssystem, Ab-
leitflächen) in Betrieb zu lassen. 

8.5.2 Stilllegung 

Alle Einrichtungen von Tankstellen sind bei einer 
Stilllegung von Kraftstoffen zu entleeren und zu 
reinigen. Bei Abfüllflächen brauchen Spuren aus-
getretener Kraftstoffe, die nicht Anlass zu Boden- 
oder Gewässerverunreinigungen geben, nicht ent-
fernt zu werden. Ferner sind Tankstellen gegen 
unbeabsichtigte weitere Benutzung zu sichern. 

8.6 Kontrollen durch den Betreiber/ 
Betreiberpflichten 

(1) Betriebstäglich sind 

– die Abfüllfläche auf Verunreinigungen durch 
wassergefährdende Stoffe und Schäden 
sowie 

– die Abgabeeinrichtungen auf Dichtheit und 
ordnungsgemäßen Zustand  

visuell zu kontrollieren. Zusätzlich sind die Be-
stimmungen zur Wartung und Kontrolle in den 
bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweisen der 
für die Tankstelle verwendeten Bauprodukte (z. B. 
Fugenabdichtungssysteme) zu beachten. 
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(2) Abweichend von Satz 1 ist während einer be-
stimmungsgemäßen Betriebsunterbrechung eine 
monatliche Kontrolle ausreichend, wenn ein Aus-
hebern der Lagerbehälter (z. B. geschlossenes 
Absperrventil, unterirdische Lagerbehälter) 
ausgeschlossen ist.  

(3) Bei Abscheideranlagen ist die Funktionsfähig-
keit sowie die Wartung und Entsorgung, z. B. 
Reinigungsintervalle, gemäß den Bestimmun-
gen des bauaufsichtlichen Verwendbarkeits-
nachweises zu kontrollieren bzw. vorzuneh-
men14. Die Zulaufleitungen sind spätestens alle 
5 Jahre wiederkehrend gemäß DIN EN 1610 
zu prüfen, sofern nach Landesrecht keine 
Sachverständigenprüfung erforderlich ist. Nach 
Erreichen eines Beharrungszustands darf bei 
Anwendung des Verfahrens „L“ keine Druck-
änderung, bei Anwendung des Verfahrens „W“ 
keine sichtbare Wasserstandsänderung erfol-
gen. 

(4) Dom- und Fernfüllschächte sind entsprechend 
den Festlegungen in den maßgebenden bau-
aufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweisen auf 
ordnungsgemäßen Zustand zu kontrollieren. 
Wenn entsprechende Festlegungen nicht vor-
liegen, sind die Schächte mindestens monat-
lich zu kontrollieren. 

(5) Die Aufstellflächen von Abgabeeinrichtungen 
sind fallweise, wenigstens jährlich daraufhin zu 
kontrollieren, ob Mängel an den Ableit- oder 
Auffangflächen bestehen. 

(6) Die vorgenannten Kontrollen sind zu dokumen-
tieren. Entsprechende Verunreinigungen sind 
unverzüglich zu beseitigen und die Behebung 
erkennbarer Schäden zu veranlassen.  

(7) Es ist zu kontrollieren, ob die Betriebsvorschrif-
ten eingehalten werden. Insbesondere ist da-
rauf zu achten, dass 

– verschüttete Kraftstoffe aufgesaugt oder 
abgetragen werden, 

– nur zulässige Gefäße oder Reservekraft-
stoffbehälter befüllt werden, 

– vor dem Befüllen der Flüssigkeitsstand im 
Lagerbehälter festgestellt wird bzw. ermittelt 
wird, wie viel Kraftstoff der Lagerbehälter 
noch aufnehmen kann,  

  
14 Es ist möglich, dass sich daraus gegenüber den bisherigen abwas-

sertechnischen Regelungen abweichende Kontroll- und Reinigungs-
fristen ergeben. 

– beim Befüllen der Lagerbehälter der Grenz-
wertgeber des Lagerbehälters an die Abfüll-
sicherung des Tankfahrzeuges angeschlos-
sen ist,  

– der Befüllvorgang vor dem Ansprechen des 
Grenzwertgebers beendet wird, 

– der Befüllvorgang beobachtet wird,  

– nach der Anlieferung von Kraftstoff die An-
schlussstutzen und die Peilöffnungen des 
Lagerbehälters verschlossen sind, 

– Verschlüsse von Peilöffnungen nur zum Pei-
len oder zur Entnahme von Proben geöffnet 
sind, bzw. während der Befüllung der La-
gerbehälter Peilöffnungen nicht geöffnet 
sind. 

(8) Die Betreiber der Tankfahrzeuge, mit denen 
die Kraftstoffe angeliefert werden, oder diejeni-
gen, die die Anlieferung veranlassen, sind über 
besondere, bei der Entleerung der Fahrzeug-
tanks zu berücksichtigende Umstände oder 
Einrichtungen zu informieren, damit entspre-
chend ausgerüstete Tankfahrzeuge eingesetzt 
werden und der Fahrer des Tankfahrzeugs bei 
der Entleerung entsprechend verfährt. Dies be-
trifft z. B. die Verwendung von Abfüll-Schlauch-
Sicherungen oder Einrichtungen mit Aufmerk-
samkeitstaste und Not-Aus Betätigung. Die 
Tankeinfüllstutzen sind mit „Befüllung nur mit 
ASS“ oder „Befüllung nur mit ANA“ zu kenn-
zeichnen. 

(9) In einer technischen Dokumentation sind min-
destens folgende Punkte festzuhalten und ggf. 
dem Sachverständigen und Behörden zur Ver-
fügung zu stellen: 

– Größe und Lage der Wirkbereiche,  

– die für die Größe des Rückhaltevermögens 
zugrundegelegten betrieblichen und örtli-
chen Gegebenheiten und 

– sonstige für die Prüfung erforderliche Unter-
lagen, z. B. bauaufsichtliche Verwendbar-
keitsnachweise.  

8.7 Errichter/Hersteller 

(1) Für die Errichtung/Herstellung der Abfüllflä-
chen gelten die Festlegungen der jeweiligen 
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technischen Regeln oder der bauaufsichtlichen 
Verwendbarkeitsnachweise. 

(2) Der rechnerische Nachweis der Dichtheit ge-
mäß Abschnitt 5.1.2.2 ist für Abfüllflächen aus 
Ortbeton in der Planungsphase zu führen. 

(3) Der Sachverständige ist über den Fortgang der 
Arbeiten zur Abdichtung der Flächen laufend 
zu informieren. Ihm ist die Möglichkeit zu ge-
ben, an den Kontrollen gemäß Abschnitt 
9.2.4.1 vor, während und nach dem Einbau 
bzw. der Montage teilzunehmen und die Er-
gebnisse der Kontrollen zu beurteilen.  

8.8 Besondere Pflichten bei 
Eigenverbrauchstankstellen mit 
geringem Verbrauch 

(1) Der von der Abfüllfläche bedienbare flüssig-
keitsdichte Verschluss des Stapelbehälters 
(siehe Abschnitt 7.6) muss bei der Betankung 
und der Befüllung der Lagerbehälter geöffnet 
sein.  

(2) Tropfverluste während der Betankung bzw. Be-
füllung der Lagerbehälter sind durch geeignete 
Maßnahmen aufzunehmen. 

9 Tankstellenspezifische 

Prüfungen gemäß 

§ 19i WHG 

9.1 Allgemeines 

(1) Eine Tankstelle ist entsprechend den landes-
rechtlichen Vorschriften durch Sachverständige 
zu prüfen. Den Prüfungen ist die technische 
Dokumentation des Betreibers zu Grunde zu 
legen. 

(2) Bauausführungen oder einzelne Bestandteile 
mit bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnach-
weisen sind gemäß den dortigen Bestimmun-
gen für die Prüfungen zu prüfen. 

9.2 Prüfung vor Inbetriebnahme 

9.2.1 Allgemeines 

Es ist 

– das Vorhandensein der bauaufsichtlichen Kenn-
zeichnung (z. B. Ü-Zeichen), 

– ggf. die Übereinstimmung der angegebenen Zu-
lassungsnummer mit der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung,  

– ggf. die Übereinstimmung der Klassen und Leis-
tungsstufen des Bauprodukts mit den bauauf-
sichtlichen Vorgaben (z. B. Bauregelliste B 
Teil 1) 

zu prüfen. 

9.2.2 Wirkbereich 

Der Sachverständige prüft, ob die Festlegungen 
der Abschnitte 4.1.1 bis 4.1.3 eingehalten sind. 

9.2.3 Größe und Ort des 
Rückhaltevermögens 

(1) Der Sachverständige prüft die erforderliche 
Größe des Rückhaltevermögens gemäß Ab-
schnitt 4.2.2 anhand der in den technischen 
Dokumentationen niedergelegten Festlegun-
gen und vergleicht die theoretischen Werte mit 
den tatsächlichen. 

(2) Ferner prüft er, ob die Festlegungen in Ab-
schnitt 4.2.3 zum Ort des Rückhaltevermögens 
eingehalten sind. 

9.2.4 Abfüllflächen 

9.2.4.1 Abfüllflächen aus Beton, Stahl-
beton und Spannbeton (Ortbeton) 

(1) Der Sachverständige prüft, ob 

– der Mindestaufbau der Unterlage den Be-
stimmungen des Abschnittes 5.1.4 ent-
spricht, z. B. auf der Grundlage  
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– der Dokumentation des schichtmäßigen 
Aufbaus des eingesetzten Materials 
(z. B. Skizze) und 

– der Bescheinigung über den Platten-
druckversuch nach DIN 18134 mit Anga-
be des EV2-Verformungsmoduls oder  
über den Proctorversuch nach DIN 
18127 mit Angabe des Verdichtungsgra-
des DPr, 

– die Bestimmungen der DAfStb-Richtlinie, 
Teil 6, Abschnitt 4 „Bauausführung“ erfüllt 
sind, 

– die Aufzeichnungen gemäß DAfStb-Richt-
linie, Teil 6 während der Bauzeit auf der 
Baustelle bereitliegen. Sie sind dem Sach-
verständigen auf Verlangen vorzulegen. 

(2) Ferner prüft er den ordnungsgemäßen Zustand 
der Dichtfläche durch Inaugenscheinnahme, 
insbesondere  

– auf Risse im Beton (Risse größer 0,1 mm 
sind unzulässig, Risse bis einschließlich 
0,1 mm sind zu schließen), 

– auf Fehlstellen im Beton (z. B. Abplatzungen, 
Hohlstellen, Kiesnester, Auswaschungen), 

– auf Setzungserscheinungen, 

– die Fugenabstände/maximale Betonplatten-
größe (Vergleich der maximalen Plattengrö-
ße gemäß rechnerischem Nachweis zum 
Projekt und dem Fugenplan unter Berück-
sichtigung der Bestimmungen des bauauf-
sichtlichen Verwendbarkeitsnachweises des 
jeweiligen Fugenabdichtungssystems (siehe 
maximal zulässige Verformungswege)). 

(3) Abfüllflächen aus Beton, Stahlbeton und 
Spannbeton (Ortbeton) einschließlich ihrer in-
tegrierten Komponenten (z. B. Fugen oder 
Rinnen) sind nach einem Jahr durch Inaugen-
scheinnahme auf Flankenhaftung bzw. Risse 
und Setzungserscheinungen zu prüfen. 

9.2.4.2 Abdichtung von Abgabeeinrich-
tungen und Fernfüllschränken 

Der Sachverständige prüft, ob die Abgabeeinrich-
tungen und Fernfüllschränke gemäß den Bestim-
mungen des Abschnittes 5.2 ausgeführt sind. Er 

prüft bei den Tropfwannen oder Auffangwannen 
aus Stahl z. B.  

– die Stahlsorte entsprechend einem Werkszeug-
nis nach DIN EN 10204 Abschnitt 2.2, 

– die Dichtheit der Schweißverbindungen durch 
z. B. Farbeindringverfahren anhand der Herstel-
lerbescheinigung, 

– den Eignungsnachweis für das Schweißverfah-
ren und das Schweißerprüfzeugnis, 

– die Mindestdicke der Aufstellflächen,  

– die vollständige Abdichtung der Kabelrohre und 
Rohrleitungen durch Sichtprüfung. 

9.2.5 Domschächte 

(1) Die Bauausführungen mit bauaufsichtlichen 
Verwendbarkeitsnachweisen (z. B. Beschich-
tungen) sind gemäß den Bestimmungen für die 
Prüfungen durch Sachverständige in den bau-
aufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweisen zu 
prüfen. 

(2) Der Sachverständige prüft darüber hinaus die 
ordnungsgemäße Kennzeichnung des Dom-
schachtdeckels mit Tragfähigkeit gemäß DIN 
EN 124 und vergleicht den Wert mit dem erfor-
derlichen. 

(3) Ferner prüft der Sachverständige bei Dom-
schachtausführungen gemäß Abschnitt 5.3.2:  

– das Vorhandensein eines ausreichenden 
Korrosionsschutzes des Domschachtes bzw. 
des Domschachtkragens, 

– die ausreichende Abdichtung von Kabel- 
und Rohrdurchführungen einschließlich von 
Leerrohren (bei mechanischen Verbin-
dungssystemen ist insbesondere auf die 
richtige Größe der Durchführungen und der 
Zuordnung der Leitungen zu achten) und 

– die ordnungsgemäße Einbindung des Dom-
schachtdeckels in die Fläche. 

(4) Brauchen Domschächte und zugehörige Rohr-
anschlüsse und Kabeldurchführungen nicht 
flüssigkeitsundurchlässig ausgeführt sein, prüft 
der Sachverständige, ob die in Abschnitt 5.3.1, 
Absatz 2 aufgeführten Bedingungen eingehal-
ten sind. 
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9.2.6 Fernfüllschächte 

Fernfüllschächte sind entsprechend den Bestim-
mungen der bauaufsichtlichen Verwendbarkeits-
nachweise für die Prüfungen durch Sachverständi-
ge zu prüfen. 

9.2.7 Rückhalteeinrichtungen im 
Entwässerungssystem 

9.2.7.1 Zulaufleitungen in Rückhalteein-
richtungen im Entwässerungs-
system (einschließlich der 
Verbindungsleitungen von Teilen 
der Rückhalteeinrichtungen im 
Entwässerungssystem) 

(1) Der Sachverständige prüft die Übereinstim-
mung der Bauausführung mit dem Entwässe-
rungsplan (z. B. Lage). 

(2) Ferner prüft er, ob eine Bescheinigung des 
Einbaubetriebes über die Einhaltung der Fest-
legungen gemäß Abschnitt 5.4.2 vorliegt, ins-
besondere über: 

– die Art der Rohr- und Formstückmaterialien 
und deren Abmessungen, 

– die Art der Verbindungen, 

– die Qualifikation des Schweißers bzw. Kle-
bers (z. B. Schweißerprüfzeugnis), 

– ggf. den Eignungsnachweis für das Schweiß-
verfahren und 

– die Dichtheit der Zulaufleitungen gemäß 
DIN EN 1610 durch Einsicht in das Prüfpro-
tokoll eines Fachkundigen für Abscheider, 
sofern nach Landesrecht keine Sachver-
ständigenprüfung erforderlich ist. 

(3) Sofern die Dichtheit der Zulaufleitung durch 
Sachverständige zu prüfen ist, hat die Prüfung 
gemäß DIN EN 1610 zu erfolgen. 

(4) Bei der Prüfung nach DIN EN 1610 ist jeweils 
zu beachten, dass nach Erreichen eines Be-
harrungszustands bei Anwendung des Verfah-
rens „L“ keine Druckänderung, bei Anwendung 
des Verfahrens „W“ keine sichtbare Wasser-
standsänderung erfolgen darf. 

9.2.7.2 Rückhalteeinrichtungen im 
Entwässerungssystem außer 
Zulauf- und Verbindungsleitungen 

(1) Rückhalteeinrichtungen im Entwässerungssys-
tem sind gemäß den Bestimmungen der bau-
aufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise zu 
prüfen. 

(2) Der Sachverständige prüft ferner  

– das Vorliegen der Bescheinigung des Ein-
baubetriebes über ordnungsgemäßen Einbau 
und Inbetriebnahme der Abscheideranlage, 

– die ordnungsgemäße Einbindung der Abde-
ckungen in die Dichtfläche, sofern die Ab-
deckung in die Dichtfläche einbezogen wird,  

– das Vorhandensein der erforderlichen Über-
höhung,  

– die Dichtheit der Rückhalteeinrichtung im 
Entwässerungssystem gemäß DIN 1999-
100 durch Einsicht in den Prüfbericht eines 
Fachkundigen für Abscheider, sofern nach 
Landesrecht keine Sachverständigenprü-
fung erforderlich ist, und 

– ggf. das Vorhandensein der Warneinrich-
tung gemäß DIN EN 858 in Verbindung mit 
DIN 1999-100. 

9.2.8 Prüfung der Sicherheits-
einrichtungen 

(1) Abgabeeinrichtungen einschließlich der dazu-
gehörigen Schläuche sind visuell bei laufender 
Förderpumpe auf Dichtheit zu prüfen. 

(2) Der Schutz gegen mechanische Beschädigung 
ist visuell auf ordnungsgemäßen Zustand und 
Position zu prüfen. 

(3) Abfüll-Schlauch-Sicherungen (ASS) und Ein-
richtungen mit Aufmerksamkeitstaste und Not-
Aus-Betätigung (ANA) sind gemäß VdTÜV-
Merkblatt 953 zu prüfen.  

(4) Leckagesonden, Grenzwertgeber einschließ-
lich deren Zuordnung zu den Lagerbehältern 
sowie Zapfventile sind gemäß der Vorgaben in 
den bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnach-
weisen zu prüfen. 
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9.3 Wiederkehrende Prüfung 

9.3.1 Allgemeines 

(1) Die Tankstelle ist durch Inaugenscheinnahme 
mit den Vorgaben aus den der Prüfung vor In-
betriebnahme oder der letzten wiederkehren-
den Prüfung zugrunde gelegten Unterlagen zu 
vergleichen. Eine Ordnungsprüfung wird nur 
durchgeführt, wenn in dem Zeitraum seit der 
letzten Prüfung an der Tankstelle eine Ände-
rung vorgenommen worden ist.  

(2) Der Sachverständige prüft, ob die im letzten 
Prüfbericht ggf. vermerkten Maßnahmen zur 
Mängelbeseitigung durchgeführt worden sind. 

(3) Bauausführungen oder einzelne Bestandteile 
(z. B. Fugen) mit bauaufsichtlichen Verwend-
barkeitsnachweisen sind gemäß den dortigen 
Bestimmungen für die Prüfungen zu prüfen. 

9.3.2 Wirkbereiche 

Sofern in dem Zeitraum seit der letzten Prüfung ei-
ne Änderung bzgl. des Wirkbereiches vorgenom-
men worden ist, prüft der Sachverständige gemäß 
Abschnitt 9.2.2. 

9.3.3 Größe und Ort des 
Rückhaltevermögens 

Sofern in dem Zeitraum seit der letzten Prüfung ei-
ne Änderung bzgl. des Rückhaltevermögens vor-
genommen worden ist, prüft der Sachverständige 
gemäß Abschnitt 9.2.3. 

9.3.4 Abfüllflächen 

Für andere als die nachfolgend geregelten Bau-
ausführungen wird auf Abschnitt 9.3.1, Absatz 3 
verwiesen.  

9.3.4.1 Abfüllflächen aus Beton, Stahl-
beton oder Spannbeton (Ortbeton) 

Der Sachverständige prüft den ordnungsgemäßen 
Zustand der Dichtfläche durch Inaugenscheinnah-
me insbesondere  

– auf Risse im Beton (Risse größer 0,1 mm sind 
unzulässig, Risse bis einschließlich 0,1 mm sind 
zu schließen), 

– auf Fehlstellen im Beton (z. B. Abplatzungen, 
Hohlstellen, Kiesnester, Auswaschungen) und 

– auf Setzungserscheinungen. 

9.3.4.2 Abdichtung von Abgabeeinrich-
tungen und Fernfüllschränken 

Der Sachverständige prüft den ordnungsgemäßen 
Zustand der Aufstellflächen und die vollständige 
Abdichtung der Kabelrohre und Rohrleitungen 
durch Inaugenscheinnahme. 

9.3.5 Domschächte 

(1)  Der Sachverständige prüft den ordnungsge-
mäßen Zustand des Domschachtes und der 
Abdichtung der Kabel- und Rohrdurchführun-
gen einschließlich der Leerrohre durch Inau-
genscheinnahme. 

(2)  Für Bauausführungen oder einzelne Bestand-
teile mit bauaufsichtlichen Verwendbarkeits-
nachweisen wird auf Abschnitt 9.3.1, Absatz 3 
verwiesen. 

9.3.6 Fernfüllschächte 

Auf Abschnitt 9.3.1, Absatz 3 wird verwiesen. 

9.3.7 Rückhalteeinrichtungen im 
Entwässerungssystem 

9.3.7.1 Zulaufleitungen in Rückhalte-
einrichtungen im Entwässerungs-
system (einschließlich der 
Verbindungsleitungen von Teilen 
der Rückhalteeinrichtungen im 
Entwässerungssystem)  

Die Dichtheitsprüfung der Leitungen gemäß DIN 
EN 1610 ist wiederkehrend spätestens alle 5 Jahre 
analog zur erstmaligen Prüfung durchzuführen. 
Hierbei ist zu beachten, dass nach Erreichen eines 
Beharrungszustands bei Anwendung des Verfah-
rens „L“ keine Druckänderung, bei Anwendung des 
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Verfahrens „W“ keine sichtbare Wasserstandsän-
derung erfolgen darf. 

9.3.7.2 Rückhalteeinrichtungen im 
Entwässerungssystem außer 
Zulauf- und Verbindungsleitungen 

Auf Abschnitt 9.3.1, Absatz 3 wird verwiesen. 

9.3.8 Prüfung von Sicherheits-
einrichtungen 

Auf Abschnitt 9.2.8 wird verwiesen. 

9.4 Prüfung bei Stilllegung 

Es ist zu prüfen, 

– ob alle Anlagenteile der Tankstelle entleert und 
gereinigt sind. Bei Abfüllflächen brauchen Spu-
ren ausgetretener Kraftstoffe, die nicht Anlass 
zu Boden- oder Gewässerverunreinigungen ge-
ben, nicht entfernt zu werden, 

– ob sich aufgrund des Zustandes und der Be-
triebsweise der Tankstelle Anhaltspunkte für 
schädliche Bodenveränderungen oder Gewäs-
serverunreinigungen ergeben. Anhaltspunkte 
können sich insbesondere bei Abfüllflächen, 
Abgabeeinrichtungen, Dom- und Fernfüll-
schächten sowie Fernfüllschränken und Rück-
halteeinrichtungen ergeben, 

– die Tankstelle ggf. gegen weitere Nutzung gesi-
chert ist. 
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Anhang 
Hinweis auf abwasserrechtliche Regelungen für die Grundstücksentwässerung 

Für die Entwässerung der Bodenflächen, sofern 
eine Überdachung des Anlagenbereiches nicht 
möglich ist, sind geeignete abwassertechnische 
Einrichtungen vorzusehen.  

Für die Einleitung in die öffentliche Kanalisation ist 
die Zustimmung des Betreibers des Kanalnetzes 
erforderlich. Die Anforderungen der Ortssatzung 
an das Einleiten und Ableiten von Abwasser sind 
einzuhalten.  

Für die Direkteinleitung von gereinigtem Nieder-
schlagswasser in ein Gewässer ist eine wasser-
rechtliche Erlaubnis nach § 7 WHG durch die zu-

ständige Behörde erforderlich. Dabei wird regel-
mäßig die Behandlung des Niederschlagswassers 
in einer bauordnungsrechtlich zugelassenen Be-
handlungsanlage gefordert.  

Für den Bau und Betrieb der Abwasserbehand-
lungsanlage ist eine Genehmigung nach dem Lan-
deswassergesetz erforderlich.  

Anforderungen an die Überwachung von abwasser-
technischen Einrichtungen sind im Landeswasser-
gesetz, der Selbstüberwachungsverordnung Kanal 
bzw. Eigenkontrollverordnung, in der Landesbau-
ordnung sowie in der DIN 1986, Teil 30, geregelt. 
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Verfasser 

Dieses Arbeitsblatt ist von der ATV-DVWK-Arbeitsgruppe „Tankstellen für Kraftfahrzeuge“ im ATV-DVWK-
Fachausschuss „Wassergefährdende Stoffe“ erarbeitet worden und wird bis zum 

15. Januar 2003 

zur Diskussion gestellt. Stellungnahmen sind zu richten an ATV-DVWK Deutsche Vereinigung für Wasser-
wirtschaft, Abwasser und Abfall, Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef. 

Die Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) hat das Vorhaben finanziell gefördert. 

Der ATV-DVWK-Arbeitsgruppe gehören folgende Mitglieder an: 

Dipl.-Ing. agr. Stephan Arens Deutscher Raiffeisenverband e. V. (DRV), Bonn 
Dr.-Ing. Hermann Dinkler Verband der Technischen Überwachungsvereine e. V. (Sprecher) 

(VdTÜV), Essen 
Dr. Thomas Forstreuter Deutscher Bauernverband e. V., Bonn 
Hermann Gabriel UNITI Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen e. V., 

Hamburg 
Dipl.-Ing. Stefan Gondlach Staatliches Umweltfachamt Bautzen, Görlitz 
Dipl.-Ing. Ullrich Kluge Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin 
Guido Koschany Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung e. V. 

(BGL), Frankfurt 
Josef Lantzerath Lantzerath Tankstellentechnik GmbH, Köln 
Dipl.-Geol. Volker Müller-Witte Umweltbundesamt, Berlin 
Heinz Pohlmann Aral AG, Bochum 
Dipl.-Ing. Ralph Pütz Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Köln 
Dipl.-Ing. Gerhard Schneider TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Frankfurt 
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Benutzerhinweis 

Dieses Arbeitsblatt ist das Ergebnis ehrenamtli-
cher, technisch-wissenschaftlicher/wirtschaftlicher 
Gemeinschaftsarbeit, das nach den hierfür gelten-
den Grundsätzen (Satzung, Geschäftsordnung der 
ATV-DVWK und dem ATV-DVWK-A 400) zustande 
gekommen ist. Für dieses besteht nach der Recht-
sprechung eine tatsächliche Vermutung, dass es 
inhaltlich und fachlich richtig sowie allgemein 
anerkannt ist. 

Jedermann steht die Anwendung des Arbeitsblat-
tes frei. Eine Pflicht zur Anwendung kann sich aber 
aus Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, Vertrag 
oder sonstigem Rechtsgrund ergeben. 

Dieses Arbeitsblatt ist eine wichtige, jedoch nicht 
die einzige Erkenntnisquelle für fachgerechte Lö-
sungen. Durch seine Anwendung entzieht sich 
niemand der Verantwortung für eigenes Handeln 
oder für die richtige Anwendung im konkreten Fall; 
dies gilt insbesondere für den sachgerechten Um-
gang mit den im Arbeitsblatt aufgezeigten Spiel-
räumen. 

Vorbemerkung 

Zum Schutz der Gewässer werden von Seiten des 
Gesetzgebers besondere Anforderungen an Tank-
stellen gestellt. Die auf Bundesebene in § 19 g des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) niedergelegten 
allgemein formulierten Anforderungen werden für 
Tankstellen für Kraftfahrzeuge und Eigenver-
brauchstankstellen durch Vorschriften der Bun-
desländer (z. B. in den Anhängen zur Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen und über Fachbetriebe (VAwS), in 
Merkblättern oder Tankstellenverordnungen) for-
mal und auch technisch weiter konkretisiert. Prob-
lematisch ist, dass sich die Festlegungen der ein-
zelnen Bundesländer teilweise unterscheiden, was 
zur Folge hat, dass an eine Tankstelle von Bun-
desland zu Bundesland unter Umständen unter-
schiedliche Anforderungen gestellt werden. Zu-
dem fehlen konkrete technische wasserrechtliche 
Regelungen für Tankstellen von Schienen-, Was-
ser- und Luftfahrzeugen in den Länderregelungen. 
Gleiches gilt für die Mehrzahl der vorhandenen 

landesrechtlichen Vorschriften bezüglich Regelun-
gen für Tankstellen für Biodiesel. 

Auf Initiative der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser 
(LAWA) hat die Deutsche Vereinigung für Wasser-
wirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (ATV-DVWK) 
beschlossen, eine Technische Regel wasserge-
fährdender Stoffe (TRwS) für Tankstellen zu erar-
beiten.  

Mit diesem Vorhaben werden die vorhandenen un-
terschiedlichen technischen und organisatorischen 
Lösungen für Tankstellen in den landesrechtlichen 
Vorschriften zur Betankung von Kraftfahrzeugen 
und Eigenverbrauchstankstellen vereinheitlicht. Fer-
ner werden technische Regelungen für die Betan-
kung von Wasser-, Luft-, und Schienenfahrzeugen 
sowie für Tankstellen für Biodiesel u. a. zum Rück-
haltevermögen, zur Ausführung der Abfüllfläche, 
zur Entwässerung, zu Betriebsvorschriften und 
ggf. zu besonderen erforderlichen sicherheitstech-
nischen Einrichtungen erarbeitet.  

Es sind insgesamt vier Teile der TRwS „Tankstel-
len“ vorgesehen. Die Erarbeitung erfolgt in vier Ar-
beitsgruppen (AG Tankstellen für Kraftfahrzeuge, 
incl. Eigenverbrauchstankstellen und Biodiesel“; 
AG „Tankstellen für Schienenfahrzeuge“; AG „Tank-
stellen für Wasserfahrzeuge“; AG “Tankstellen für 
Luftfahrzeuge“). Die Arbeitsgruppen sind mit Ver-
tretern der Länder, Vertretern aus den betroffenen 
Wirtschaftsverbänden und anderen technisch-wis-
senschaftlichen Verbänden/Institutionen besetzt. 
Die Koordination wird durch den Fachausschuss 
„Wassergefährdende Stoffe“ im Hauptausschuss 
„Industrieabwässer und anlagenbezogener Ge-
wässerschutz“ wahrgenommen.  

Der Erarbeitung von Teil 1 „Tankstellen für Kraft-
fahrzeuge“ liegen die Anforderungen an Abfüllan-
lagen für Tankstellen der LAWA vom Mai 1996 und 
die Anforderungen der einzelnen Bundesländer an 
Tankstellen für Kraftfahrzeuge zugrunde. Landes-
rechtliche Bestimmungen bleiben unberührt. 

Der Regelentwurf ist mit dem Ziel formuliert, Ab-
füllflächen von Tankstellen aus der bauordnungs-
rechtlichen Liste C (Nr. 4) zu streichen. Damit sind 
zukünftig für Bauprodukte für Abfüllflächen von 
Tankstellen bauaufsichtliche Verwendbarkeitsnach-
weise zu erfüllen. Dies bedeutet in der Regel, dass 
entweder Bauprodukte der Bauregelliste (BRL) A 
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Teil 1 verwendet werden oder die Verwendbarkeit 
durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
erbracht sein muss.  

Anforderungen an Tankstellen für Kraftfahrzeuge 
aus anderen Rechtsbereichen z. B. der Verord-
nung über brennbare Flüssigkeiten und zugehöri-
gen technischen Regelungen (VbF/TRbF), weiter-
gehende Anforderungen nach kommunalem Satz-
ungsrecht oder wasserrechtlichen Vorschriften 
sowie die §§ 7 und 10 Muster-VAwS bleiben un-
berührt. 

Zukünftig werden neben der herkömmlichen Be-
tankung mit Benzin und Diesel auch Zusatzstoffe 
bei der Betankung eine Rolle spielen. Um die Ab-
gasgrenzwerte bestimmter Kraftfahrzeuge in Zu-
kunft einhalten zu können, wird voraussichtlich ei-
ne wässrige Lösung von Harnstoff als Reduktions-
mittel in den Abgasstrang der Kraftfahrzeuge 
eingespritzt. Wegen des dauernden Verbrauchs 
wird eine Betankung der Kraftfahrzeuge mit dieser 
Lösung oder ein Austausch entsprechender ge-
normter Behälter ggf. auch an Tankstellen stattfin-
den. Zum Zeitpunkt der Erarbeitung dieser Fas-
sung der TRwS fehlen noch Aussagen zu der 
wasserrechtlichen Behandlung sowie realisierter 
technischer Lösungen. Es soll aber darauf hinge-
wiesen werden, dass Harnstoff als Netzmittel wirkt 
und es deshalb einer besonderen Betrachtung 
speziell der Dichtflächen als auch der Abscheider-
anlagen, vor allem in Zusammenwirkung mit Mine-
ralölen, bedarf. 

1 Anwendungsbereich 

Teil 1 der Technischen Regel beschreibt die tank-
stellenspezifischen technischen und betrieblichen 
Anforderungen im Sinne von § 19 g WHG an 
Tankstellen zur Versorgung von Kraftfahrzeugen, 
einschließlich Eigenverbrauchstankstellen mit ge-
ringem Verbrauch. 

Teil 1 gilt für die Neuerrichtung von Tankstellen.  

Er gilt für die Abfüllflächen, sowohl zur Versorgung 
von Kraftfahrzeugen mit Kraftstoffen als auch zum 
Befüllen der Lagerbehälter aus Straßentankfahr-
zeugen, für die Abgabeeinrichtungen, für die Dom- 

und Fernfüllschächte, für die Fernfüllschränke so-
wie für das Rückhaltevermögen.  

Teil 1 regelt nicht die Lagerbehälter und die zuge-
hörigen flüssigkeitsführenden Rohrleitungen. Diese 
sind in den VAwS der Länder und zugehörigen 
Konkretisierungen (z. B. Bauregelliste, DIN-Nor-
men) geregelt.  

Teil 1 gilt nicht für Tankstellen zur Versorgung von 
Luft-, Schienen- und Wasserfahrzeugen sowie für 
mobile Abfüllstellen, die je nach zeitlicher Begren-
zung der jeweiligen Länder-VAwS an einem 
Standort oder an ständig wechselnden Orten ein-
gesetzt werden, zum Beispiel Baustellentankstel-
len. 

Auf § 5 der Muster-VAwS wird verwiesen (EG-
Gleichwertigkeitsklausel). 

2 Definitionen 

2.1 Begriffsbestimmungen 

2.1.1 Tankstellen 

Tankstellen im Sinne dieser Technischen Regel 
sind ortsfeste oder ortsfest genutzte Einrichtun-
gen, an denen flüssige, wassergefährdende Kraft-
stoffe zur Versorgung von Kraftfahrzeugen abge-
füllt werden. Tankstellen umfassen  

1. die Abfüllflächen, 
2. die Abgabeeinrichtungen, 
3. die Dom- und Fernfüllschächte sowie die 

Fernfüllschränke und 
4. die Rückhalteeinrichtungen einschließlich der 

Zuleitungen. 

2.1.2 Eigenverbrauchstankstellen mit 
geringem Verbrauch 

Eigenverbrauchstankstellen mit geringem Ver-
brauch sind für die Öffentlichkeit nicht zugängliche 
Tankstellen, die dafür bestimmt sind, betriebsei-
gene Kraftfahrzeuge oder vergleichbare Fahrzeuge 
und Geräte, wie z. B. landwirtschaftliche Maschi-
nen, mit Kraftstoffen zu betanken, und deren je-
weiliges Gesamtlagervolumen und Jahresdurch-
satz gering sind. Sie werden nur vom Betreiber 
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oder bei ihm beschäftigten eingewiesenen Perso-
nen bedient. 

Die Festlegung von „geringem Verbrauch“ ist den 
jeweiligen Regelungen der Länder zu entnehmen. 

2.1.3 Kraftfahrzeuge 

Kraftfahrzeuge im Sinne dieser Technischen Regel 
sind Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft 
bewegt werden, ohne an Bahngleise gebunden zu 
sein, sowie selbstfahrende Arbeitsmaschinen. 

2.1.4 Wirkbereiche 

Wirkbereiche im Sinne dieser Technischen Regel 
sind die Flächen, die beim Betanken von Kraft-
fahrzeugen und beim Befüllen der Lagerbehälter 
von im Schadensfall austretendem Kraftstoff un-
mittelbar beaufschlagt werden können. Der Wirk-
bereich entspricht dem Förder- und Handha-
bungsbereich gemäß Ziffer 5.4.4.1, Absatz 5, 
Entwurf Muster-VVAwS. 

2.1.5 Abfüllflächen 

Die Abfüllflächen im Sinne dieser Technischen 
Regel    bestehen aus den Wirkbereichen zuzüglich 
Ablauf- oder Stauflächen einschließlich der Ab-
trennung von anderen Flächen (z. B. Aufkantungen).  

2.1.6 Abgabeeinrichtungen 

Abgabeeinrichtungen im Sinne dieser Technischen 
Regel sind Einrichtungen zur Betankung von Kraft-
fahrzeugen sowie zur Befüllung geeigneter Gefä-
ße. Hierzu zählen Zapfsäulen, Zapfsysteme, Zapf-
geräte, Kleinzapfgeräte oder Zapfautomaten. 

Für die verschiedenen Arten von Abgabeeinrich-
tungen wird auf die Begriffsbestimmungen der 
TRbF 40 hingewiesen. 

2.1.7 Abscheidesysteme 

Abscheidesysteme im Sinne dieser Technischen 
Regel bestehen aus Einlauf, Zuleitung, Schlamm-

fang (kann auch im Abscheider integriert sein), 
Abscheider mit selbsttätigem Abschluss sowie zu-
gehörigen Verbindungsleitungen. Sie können zur 
Rückhaltung genutzt werden. 

2.1.8 Kraftstoffe 

Kraftstoffe im Sinne der Technischen Regel Teil 1 
sind solche gem. DIN EN 228 und DIN EN 590. 

2.1.9 Biodiesel 

Biodiesel im Sinne dieser Technischen Regel ist 
Dieselkraftstoff gemäß Entwurf prEN 14214. 

2.1.10 Flüssigkeitsundurchlässigkeit 

Flüssigkeitsundurchlässig bedeutet, dass im Beauf-
schlagungszeitraum die Flüssigkeit grundsätzlich 
nicht eindringt oder die Flüssigkeit bei nichtmetal-
lischen Werkstoffen die Dicke der homogenen 
Dichtfläche bis zu höchstens 2/3 durchdringt.    

2.1.11 Bestimmungsgemäße 
Betriebsunterbrechung 

Die bestimmungsgemäße Betriebsunterbrechung 
ist der Zeitraum, an dem an der Tankstelle keine 
Befüll- und Abgabevorgänge stattfinden, die Tank-
stelle jedoch nicht stillgelegt ist. 

2.2 Symbole 

Zeichen Einheit Bezeichnung 
H m Höhe 
R m Radius 
R1 m3 Rückhaltevermögen 
tA h Zeit bis zum Wirksamwer-

den geeigneter Sicher-
heitseinrichtungen 

tT h Totzeit 
tR h Reaktionszeit 

.

V  m3/min Volumenstrom 
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2.3 Abkürzungen 

Abkürzung Bezeichnung 
ANA Einrichtungen mit Aufmerksam-

keitstaste und Not-Aus-
Betätigung 

ASS Abfüll-Schlauch-Sicherung 
ATV-DVWK Deutsche Vereinigung für Was-

serwirtschaft, Abwasser und Ab-
fall e. V. 

BGR Berufsgenossenschaftliche Re-
geln 

BRL Bauregelliste 
DAfStb Deutscher Ausschuss für Stahlbe-

ton 
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik 
DIN Deutsches Institut für Normung 
FD-Beton flüssigkeitsdichter Beton 
FDE-Beton flüssigkeitsdichter Beton nach 

Eindringprüfung 
LAU-
Anlagen 

Anlagen zum Lagern, Abfüllen und 
Umschlagen wassergefährdender 
Stoffe 

LAWA Länderarbeitsgemeinschaft Was-
ser 

Muster-
VAwS 

Muster-Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen und über Fachbe-
triebe 

Muster-
VVAwS 

Muster-Verwaltungsvorschrift zum 
Vollzug der Verordnung über An-
lagen zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen 

PE-HD Polyethylen hoher Dichte 
PVC Polyvinylchlorid 
RStO Richtlinie für die Standardisierung 

des Oberbaus von Verkehrsflä-
chen 

SLW Schwerlastwagen 
TRB Technische Regeln für Druckbe-

hälter 
TRbF Technische Regeln für brennbare 

Flüssigkeiten 
TRwS Technische Regel wassergefähr-

dender Stoffe 
UP-GF Glasfaserverstärkter Kunststoff 

auf Basis ungesättigter Polyester 
Ü-Zeichen Übereinstimmungszeichen 
VAwS Verordnung über Anlagen zum 

Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen und über Fachbetriebe 

Abkürzung Bezeichnung 
VbF Verordnung brennbarer Flüssig-

keiten 
VdTÜV Verband der Technischen Über-

wachungsvereine e. V. 
WasBauPVO Verordnung zur Feststellung der 

wasserrechtlichen Eignung von 
Bauprodukten durch Nachweise 
nach der Landesbauordnung 

WHG Wasserhaushaltsgesetz 
ZTV Zusätzliche Technische Vertrags-

bedingungen 

3 Allgemeines 

3.1 Schutzziele 

Tankstellen müssen nach § 19 g Abs. 3 WHG 
mindestens so entsprechend den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik beschaffen sein sowie 
so eingebaut, aufgestellt, unterhalten und betrie-
ben werden, dass eine Verunreinigung der Ge-
wässer nicht zu besorgen ist. 

Dies ist insbesondere erfüllt, wenn 

 die erforderlichen Wirkbereiche ermittelt und 
festgelegt sind, 

 ein Rückhaltevermögen für die Kraftstoffmenge, 
die bis zum Wirksamwerden geeigneter Sicher-
heitsvorkehrungen austreten kann, gewährleis-
tet ist, 

 verunreinigtes Niederschlagswasser und sons-
tiges verunreinigtes Wasser, das auf der Abfüll-
fläche anfällt, weder in ein Gewässer noch in 
den Boden oder in eine hierfür nicht geeignete 
Abwasseranlage gelangt, 

 die Abfüllflächen, die Fernfüllschächte, die Ent-
wässerungseinrichtungen, sowie die Aufstellflä-
chen der Abgabeeinrichtungen und Fernfüll-
schränke flüssigkeitsundurchlässig ausgeführt 
sind, 

 die Domschächte grundsätzlich flüssigkeitsun-
durchlässig ausgeführt sind, 

 Abgabeeinrichtungen so aufgestellt oder gesi-
chert sind, dass sie nicht umstürzen oder durch 
Fahrzeuge angefahren werden können, 

 Zapfventile verwendet werden, die vor vollstän-
diger Füllung des zu befüllenden Behälters 
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selbsttätig schließen (selbsttätig schließende 
Zapfventile),    

 beim Befüllen der Behälter Überfüllungen nicht 
auftreten können, 

 jeder Tank mit einer Einrichtung zur Feststel-
lung des Flüssigkeitsstandes versehen ist, 

 ein Aushebern eines Tanks über angeschlosse-
ne Rohrleitungen verhindert wird und 

 die erforderliche Eigen- und Fremdüberwa-
chung durchgeführt wird. 

3.2 Berücksichtigung 
bauaufsichtlicher Vorschriften 

Die baurechtlichen Vorschriften zur Feststellung 
der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten 
und Bauarten (WasBauPVO, Landesbauordnun-
gen) bleiben unberührt. Daher sind auch bei Ab-
weichungen von dieser Technischen Regel oder 
bei anderen Ausführungen als den hier genannten 
die maßgeblichen baurechtlichen Verwendbar-
keitsnachweise (z. B. allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassungen) zu erbringen. Verwendbarkeits-
nachweise sind, soweit vorhanden, vorzulegen.     

4 Auslegung 

4.1 Wirkbereich 

4.1.1 Allgemeines 

Austretende Kraftstoffe müssen schnell und zuver-
lässig erkannt und zurückgehalten werden. Dazu 
sind unter anderem die dafür erforderlichen Wirk-
bereiche zu ermitteln, festzulegen und in der tech-
nischen Dokumentation festzuhalten. 

4.1.2 Größe 

Der Wirkbereich beim Betanken der Kraftfahrzeu-
ge umfasst den vom Zapfventil waagerecht er-
reichbaren Bereich (maximale Schlauchlänge ein-
schließlich Zapfventil) zuzüglich einem Meter. Zum 
Wirkbereich zählen nicht die Betriebsgebäude 
(Beispiel s. Bild 1). 

Abbildung 1: Beispiel für den Wirkbereich beim Betanken der Kraftfahrzeuge 

Der Wirkbereich bei der Befüllung der Lagerbehäl-
ter umfasst die waagerechte Schlauchführungsli-
nie zwischen den Anschlüssen am Tankfahrzeug 

und der Anschlussarmatur des Lagerbehälters zu-
züglich zweieinhalb Metern nach allen Seiten (s. 
Bild 2). 
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Ablauf mit Abschneider 

Spritzschutzwand 
H = 1 m 

Abbildung 2: Wirkbereich bei der Befüllung der Lagerbehälter (mit Eingrenzung durch  
Spritzschutzwand) 

Bei Eigenverbrauchstankstellen mit geringem 
Verbrauch kann der Wirkbereich der Abgabeein-
richtungen auf 2 m um die Aufhängepunkte der 
Zapfschläuche festgelegt werden, wenn die vor-
gesehenen Positionen der Einfüllstutzen der zu 
betankenden Fahrzeuge maximal 1 m von der 
Zapfsäule entfernt sind (Beispiele s. Bild 3). 

Abweichend von Absatz 2 kann der Wirkbereich 
bei der Befüllung der Lagerbehälter von Eigen-

verbrauchstankstellen mit geringem Verbrauch auf 
2,5 m um die Anschlussstutzen der behälterseiti-
gen Füllschlauchleitungen unter der Vorausset-
zung reduziert werden, dass sich der Anschluss-
stutzen des Tankfahrzeuges auf der vorgesehenen 
Position gem. Abs. 3 befindet. 

Beispiele für die Größe der Abfüllfläche bei Eigen-
verbrauchstankstellen mit geringem Verbrauch sind 
in Bild 3 enthalten. 

1. oberirdischer Behälter/einseitige Betankung 
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2. unterirdischer Behälter/einseitige Betankung 

 

Spritzschutzwand  

Position der Ein-
füllstutzen der zu 
betankenden Fahr-
zeuge

 

Flüssigkeitsundurch-
lässige Fläche 

R = 2,5 m  

Kanalanschluss Kanaleinlauf
mit Abfluss-
sperre

 

Zapfsäule 

1 m 

2 m 

Domschacht  

3. unterirdischer Behälter/beidseitige Betankung 

 

1 m 1 m 

2 m 

1 

m 

Domschacht  

Position der 
Einfüllstutzen 
der zu 
betankenden 
Fahrzeuge 

Kanaleinlauf 
mit 
AbflussSperre

Kanalanschluss 

R = 2,5 m 

 

Flüssigkeits-
undurchlässige
Fläche  

Abbildung 3: Beispiele für die Größe der Abfüllfläche bei Eigenverbrauchstankstellen mit geringem 
Verbrauch  

4.1.3 Beschränkung der Größe des 
Wirkbereiches 

Die Wirkbereiche können durch Spritzschutzwän-
de von mindestens 1 m Höhe und ausreichender 
Breite verkleinert werden. 

Die Schutzwände sind so aufzustellen und auszu-
bilden, dass auftreffende Kraftstoffe sicher auf die 
Abfüllfläche abgeleitet werden. 

4.1.4 Kennzeichnung 

Bei Eigenverbrauchstankstellen mit geringem 
Verbrauch ist die vorgesehene Position des Ein-
füllstutzens des zu betankenden Fahrzeugs und 
des Anschlussstutzens des Tankfahrzeuges deut-
lich sichtbar und dauerhaft zu kennzeichnen. 
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4.2 Rückhaltevermögen 

4.2.1 Allgemeines 

Austretende Kraftstoffe müssen schnell und zuver-
lässig erkannt, zurückgehalten und ordnungsge-
mäß entsorgt werden. Dafür ist unter anderem ein 
Rückhaltevermögen für die Kraftstoffmenge erfor-
derlich, die bis zum Wirksamwerden geeigneter 
Sicherheitsvorkehrungen austreten kann (R1 gem. 
Muster-VAwS). 

Rückhalteeinrichtungen können den Abfüllflächen, 
den Abgabeeinrichtungen oder den Einrichtungen 
für die Befüllung der Lagerbehälter der Tankstelle 
räumlich unmittelbar zugeordnet oder zentral an-
geordnet sein. 

Als Rückhalteeinrichtungen können bei der zentra-
len Rückhaltung 

 die Abfüllfläche und 
 das Abscheidesystem 

mit einbezogen werden. 

Wenn ein Abscheidesystem als Teil einer Rückhal-
teeinrichtung genutzt wird, ist ein ausreichendes 
kontinuierliches Gefälle (i. d. R. 2 %) der Abfüllflä-
che zum Einlauf des Abscheiders erforderlich.  

Aus Gründen des Explosionsschutzes ist eine 
Rückhaltung von Ottokraftstoffen auf der Abfüllflä-
che grundsätzlich nicht zulässig. Auf TRbF 40 wird 
verwiesen. In diesem Fall kann die Abfüllfläche 
nicht in das verfügbare Rückhaltevermögen einge-
rechnet werden. 

4.2.2 Größe des Rückhaltevermögens 

4.2.2.1 Allgemeines 

Bei der Bestimmung der Größe des Rückhalte-
vermögens ist ein gleichzeitiges Austreten von 
Kraftstoffen an mehreren Stellen der Abfüllfläche 
nicht zu berücksichtigen. 

Der größte Einzelwert ist zur Bemessung der 
Rückhalteeinrichtung heranzuziehen. 

Wird  

 ein Abscheidesystem zur Rückhaltung genutzt 
oder 

 die Abfüllfläche und die Rückhalteeinrichtung 
überdacht oder 

 die Eigenverbrauchstankstelle mit geringem 
Verbrauch mit einer Entwässerung der Abfüll-
fläche gemäß Abschnitt 4.3.1, Absatz 3 ausge-
stattet, 

ist bei der Ermittlung der Größe des Rückhalte-
vermögens Niederschlagswasser nicht zu berück-
sichtigen. Zur Berücksichtigung des Niederschlags-
wassers für die Dimensionierung des Abscheiders 
wird auf die abwasserrechtlichen Vorschriften 
(z. B. DIN 1999/DIN EN 858) hingewiesen. Ansons-
ten ist neben dem Rückhaltevermögen für austre-
tende Kraftstoffe ein zusätzliches Rückhaltevolu-
men für Niederschlagswasser von 50 l pro m2 der 
zum Auffangraum hin entwässernden Flächen ein-
zurichten. Vereinfachend kann ein Freibord in Hö-
he von 5 cm eingerichtet werden, wenn keine zu-
sätzlichen, zum Auffangraum hin entwässernden 
Flächen vorhanden sind. 

Die für die Größe des Rückhaltevermögens zu-
grundegelegten betrieblichen und örtlichen Gege-
benheiten sind in der technischen Dokumentation 
festzuhalten. 

4.2.2.2 Rückhaltevermögen für 
Abgabeeinrichtungen 

Das Rückhaltevermögen für Abgabeeinrichtungen 
berechnet sich aus der Kraftstoffmenge, die an ei-
ner Abgabeeinrichtung innerhalb von 3 Minuten 
bei maximalem Volumenstrom abgegeben werden 
kann. 

Das Rückhaltevermögen beträgt somit 

a) bei Abgabeeinrichtungen mit maximalen Volu-

menströmen von 50 l/min 150 l 

b) bei Hochleistungsabgabeeinrichtungen mit ma-

ximalen Volumenströmen von 150 l/min 450 l 

Wenn bei Zapfautomaten größere Mengen bis zu 
einer automatischen Abschaltung abgegeben wer-
den können, ist die maximal mögliche Menge zu-
rückzuhalten. 
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4.2.2.3 Befüllen der Lagerbehälter 

Bei der Befüllung der Lagerbehälter ist ein Rück-
haltevermögen für die Kraftstoffmenge erforder-
lich, die bei maximalem Volumenstrom bis zum 
Wirksamwerden selbsttätig wirkender Sicherheits-
einrichtungen austreten kann. 

Das Rückhaltevermögen für das Befüllen der La-
gerbehälter wird nach TRwS 131 „Bestimmung des 
Rückhaltevermögens R1“, Abschnitt 4.2.1 und 
4.2.2 bestimmt. Es gilt: 

R1 = 
.

V *tA (1) 

R1 = Rückhaltevermögen in m3 

.

V  = Volumenstrom in m3/h  
tA = Zeit bis zum Wirksamwerden geeigneter 

Sicherheitseinrichtungen in h 

Die Zeit bis zum Wirksamwerden geeigneter Si-
cherheitseinrichtungen wird wie folgt bestimmt: 

tA = tT + tR (2) 

tT = Totzeit, das ist die Zeit, die ein reagie-
rendes System benötigt, um ein eintref-
fendes Signal als relevant zu erkennen 

tR =  Reaktionszeit, das ist die Zeit, die ein rea-
gierendes System benötigt, um nach dem
Erkennen eines relevanten Signals einen
bestimmten Sollwert zu erreichen 

Für den Volumenstrom wird ein Wert von 1200 l/min 
angenommen.  

Damit ergibt sich beim Abfüllen unter Verwendung 
einer Abfüll-Schlauch-Sicherung (ASS) gem. Ab-
schnitt 6.2 ein Rückhaltevermögen von R1= 100 l 
sowie beim Abfüllen unter Verwendung von Ein-
richtungen mit Aufmerksamkeitstaste und Not-
Aus-Betätigung (ANA) gem. Abschnitt 6.2 ein 
Rückhaltevermögen von R1 = 900 l. 

4.2.3 Ort der Rückhaltung 

4.2.3.1 Nutzung von Abscheidesystemen 
als Rückhalteeinrichtung 

Abscheidesysteme können zur Rückhaltung ge-
nutzt werden, wenn die Abscheideranlagen mit ei-
nem selbsttätigen Abschluss und gem. Abschnitt 
5.4 ausgeführt sind. 

Bei der Auswahl der Abscheideranlagen ist die 
mögliche Auslaufmenge gemäß Abschnitt 4.2.2, 
welche nicht schon auf den Flächen der Abfüllflä-
che, im Einlauf und in der Zuleitung zurückgehal-
ten wird, zu berücksichtigen. Die Rückstauebene 
der Abscheideranlage ist zu beachten. Zum Rück-
haltevermögen in dem Abscheidesystem können 
das Ölspeichervolumen des Abscheiders und das 
Volumen des Schlammfanges und des Abschei-
ders, das nicht durch die im bestimmungsgemä-
ßen Betrieb anfallenden Wässer beaufschlagt 
wird, herangezogen werden. 

4.2.3.2 Biodiesel 

Abscheidesysteme können zur Rückhaltung von 
Biodiesel verwendet werden, wenn die Abscheider-
anlagen mit einem selbsttätigen Abschluss und gem. 
Abschnitt 5.4 ausgeführt sind und die Eignung für 
Biodiesel, ggf. im Mischbetrieb mit Mineralölen, 
nachgewiesen ist. Dies bedeutet z. B., dass die Ab-
scheidesysteme hinsichtlich der Abscheidewirkung, 
der Bemessung, der Korrosionsbeständigkeit, der 
Betriebssicherheit und der Entsorgungsmöglich-
keiten für diesen Verwendungszweck geeignet 
sind.1 

Für die Auswahl der Abscheideranlagen gilt Ab-
schnitt 4.2.3.1. 

4.2.3.3 Eigenverbrauchstankstellen mit 
geringem Verbrauch 

Kann das Rückhaltevermögen gemäß Abschnitt 
4.2.2 nicht 

 auf der Abfüllfläche, 
 in der Entwässerungseinrichtung bis zum flüs-

sigkeitsdichten Verschluss gemäß Abschnitt 
4.3.1 Absatz 3 oder 

 durch ein Abscheidesystem 
 gewährleistet werden,  

ist eine separate Rückhalteeinrichtung vorzuse-
hen. 

 
1 Zum Redaktionsschluss lagen für Abscheideranlagen für Biodiesel 

allein und im Mischbetrieb mit Kraftstoffen allgemeine bauaufsichtli-
che Zulassungen nicht vor. 
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4.3 Mit Kraftstoffen und ggf. 
Biodiesel verunreinigtes 
Niederschlagswasser 

4.3.1 Allgemeines 

Mit Kraftstoffen und ggf. Biodiesel verunreinigtes 
Niederschlags- und sonstiges Wasser, das auf der 
Abfüllfläche anfällt, darf weder in ein Gewässer 
noch in den Boden oder in eine hierfür nicht ge-
eignete Abwasseranlage gelangen. 

Dies gilt als erfüllt, wenn die Ableitung von Nieder-
schlagswasser und sonstigem Wasser über geeig-
nete Abscheideranlagen erfolgt oder Nieder-
schlagswasser und sonstiges Wasser gesondert 
gesammelt und entsorgt wird und die Abfüllflä-
chen keine Abläufe in den Kanal haben.  

Abweichend von Absatz 2 kann bei Eigenver-
brauchstankstellen mit geringem Verbrauch auf 
eine Abscheideranlage oder eine Sammlung des 
Niederschlagswassers verzichtet werden, wenn ein 
von der Abfüllfläche bedienbarer flüssigkeitsdichter 
Verschluss der Entwässerungseinrichtung, der bei 
der Betankung und der Befüllung der Lagerbehäl-
ter verschlossen ist, vorhanden ist und die Ent-
wässerungsleitung bis zur Verschlusseinrichtung 
Abschnitt 5.4.1 entspricht (siehe auch 4.2.2.1). 

Auf die abwasserrechtlichen Vorschriften auf 
kommunaler, Landes- und Bundesebene für Ab-
wasserbehandlungsanlagen sowie für die Direkt- 
und Indirekteinleitung wird hingewiesen (s. An-
hang). 

4.3.2 Abscheidung mineralölhaltiger 
Leichtflüssigkeiten 

Abscheidesysteme sind geeignet, wenn die Ablei-
tung von Niederschlagswasser und sonstigem 
Wasser über Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen 
gemäß Abschnitt 4.2.3.1 mit selbsttätigem Ab-
schluss erfolgt.  

Je nach Art und Menge der anfallenden Wässer 
bzw. mineralölhaltigen Leichtflüssigkeiten ist eine 
geeignete Abscheideranlage festzulegen. Werden 
bei der Reinigung von Abfüllflächen Hochdruckrei-
niger und/oder Reinigungsmittel eingesetzt, muss 

das Abscheideverfahren darauf abgestimmt sein. 
Sofern keine Hochdruckreiniger und/oder Reini-
gungsmittel verwendet werden, ist ein Leichtflüs-
sigkeitsabscheider ausreichend. Um eine ausrei-
chende Trennung des Öl-Wasser-Gemisches zu 
gewährleisten, sind nur abscheidefreundliche und 
aufeinander abgestimmte Reinigungsmittel, d.h. 
solche, die keine stabilen Emulsionen bilden, zu 
verwenden. 

4.3.3 Abscheidung von Biodiesel 

Abscheidesysteme sind geeignet, wenn die Ablei-
tung von Niederschlagswasser und sonstigem Was-
ser über Abscheideranlagen gemäß Abschnitt 4.2.3.2 
mit selbsttätigem Abschluss erfolgt.2 

5 Abdichtung 

5.1 Abfüllflächen 

5.1.1 Allgemeines  

Abfüllflächen müssen unter Einschluss der erfor-
derlichen Fugen, Anschlüsse an Einbauten, wie 
Domschächten, Zapfsäuleninseln und Entwässe-
rungsrinnen, sowie Aufkantungen und Rinnen flüs-
sigkeitsundurchlässig sein und den zu erwarten-
den Beanspruchungen, z. B. durch Fahrzeuge und 
Witterung standhalten.  

Als maßgeblicher Beanspruchungszeitraum werden 
für die Flächenabdichtungen intermittierend 144 
Stunden (oder 28 mal 5 Stunden) und für die War-
tungsfugen mindestens 72 Stunden angenommen.    

5.1.2 Bauausführungen 

5.1.2.1 Allgemeines 

Bei den Bauausführungen von Dichtflächen ist min-
destens eine Belastung SLW 30 gemäß DIN 1072 
oder Bauklasse III und IV gemäß RStO in Abstim-
mung mit Abschnitt 5.1.4 zu Grunde zu legen. 

 
2 Zum Redaktionsschluss lagen für Abscheideranlagen für Biodiesel 

allein und im Mischbetrieb mit Kraftstoffen allgemeine bauaufsichtli-
che Zulassungen nicht vor. 
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Wenn Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Ge-
samtgewicht von mehr als 44 t betankt werden 
sollen, ist dies durch Wahl einer geeigneten Bean-
spruchungsklasse zu berücksichtigen. 

5.1.2.2 Stahlbeton (Ortbeton) 

Für Stahlbeton (Ortbeton) gilt Abschnitt 5.1.1 als 
erfüllt, wenn Beton B 35 BII gemäß DIN 
1045:1988-073, der zusätzlich die Eigenschaften 
eines FD- oder FDE-Betons gemäß DAfStb-Richt-
linie „Betonbau beim Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen“ aufweist (entspricht TRwS 132 
Tabelle 1), verwendet wird. Für abweichende Be-
tonzusammensetzungen bzw. Festigkeitsklassen 
ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung er-
forderlich. 

Der rechnerische Nachweis der Dichtheit der Ort-
betonfläche ist gemäß DAfStb-Richtlinie „Beton-
bau beim Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen“ Teil 1 Abschnitte 5.1.2 und 5.1.3 zu führen. 
Die Bemessung auf Trennrisse kleiner gleich 0,1 mm 
gem. dieser Richtlinie ist nicht zulässig. Das 
DAfStb-Heft 519 „Beton beim Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen, Zweiter Sachstandsbe-
richt mit Beispielsammlung“ kann als zusätzliche 
Erkenntnisquelle herangezogen werden. 

Für die Fugen gilt Abschnitt 5.1.5. 

5.1.2.3 Betonfertigteile 

5.1.2.3.1 Fertigbetonplatten 

Für Fertigbetonplatten gilt Abschnitt 5.1.1 als er-
füllt, wenn sie mindestens folgende Eigenschaften 
haben: 

 werkmäßig hergestellt, 
 Kantenlänge > 60 cm, 
 Mindestbetongüte B 35 gemäß DIN 1045:1988-

074, der Beton muss zusätzlich die Eigenschaften 
eines FD- oder FDE-Betons gemäß DAfStb-Richt-
linie „Betonbau beim Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen“ aufweisen 
(entspricht TRwS 132 Tabelle 1). 

                                                     
3  bzw. gemäß DIN 1045:2001-07, Beton 35/45 < C• 45/55 
4  bzw. gemäß DIN 1045:2001-07, Beton 35/45 < C • 45/55 

Der Nachweis der besonderen Eigenschaften, wie 
zum Beispiel das Eindring- und Umläufigkeitsver-
halten von Kraftstoffen und ggf. Biodiesel, der 
rechnerische Nachweis der Dichtheit (Bemessungs-
zustand I: ungerissen; Bemessungszustand II: 
Nachweis der Mindestdicke der ungerissenen Be-
tondruckzone) oder die Nachweise der Tragfähig-
keit bei mechanischer Beanspruchung gem. Ab-
schnitt 5.1.2.1, ist gemäß dem Prüfprogramm 
„Fertigteile aus FD- bzw. FDE-Beton für befahrba-
re Dichtkonstruktionen in LAU-Anlagen“ des DIBt 
durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
zu erbringen. 

Für Fugen bei Fertigbetonplatten gilt Abschnitt 
5.1.5. 

5.1.2.3.2 Fertigbetonsteine  

Fertigbetonsteine dürfen verwendet werden, wenn 
sie folgende Anforderungen erfüllen: 

 werkmäßig hergestellt, 
 Kantenlänge für plattige Betonformsteine ≤ 60 cm, 
 Kantenlänge für Bordsteine bzw. Differenzbau-

teile (z. B. Aufkantungen) ≤ 100 cm, 
 Mindestdicke der plattigen Fertigbetonsteine  

10 cm, 
 Mindestbetongüte B 35 gemäß DIN 1045:1988-

074, der Beton muss zusätzlich die Eigenschaften 
eines FD- oder FDE-Betons gemäß DAfStb-Richt-
linie „Betonbau beim Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen“ aufweisen. 

Der Nachweis der besonderen Eigenschaften, wie 
zum Beispiel das Eindring- und Umläufigkeitsver-
halten von Kraftstoffen und ggf. Biodiesel oder der 
Nachweis der Tragfähigkeit bei mechanischer Be-
anspruchung gem. der Abschnitte 5.1.2.1 und 
5.1.4, ist gemäß dem Prüfprogramm „Fertigbeton-
stein-Systeme aus FD- bzw. FDE-Beton für be-
fahrbare Dichtkonstruktionen“ des DIBt durch eine 
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zu erbrin-
gen. 

Für Fugen bei Fertigbetonsteinen gilt Abschnitt 
5.1.5. 
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5.1.2.4 Gussasphalt 

Für Gussasphalt gilt Abschnitt 5.1.1 als erfüllt, wenn 
er der prEN 13 108-6 mit den Eigenschaften eines 
gegen Kraftstoffe und ggf. Biodiesel flüssigkeits-
undurchlässigen, ableitfähigen, tragfähigen und 
befahrbaren Gussasphalts entspricht:  

 Gussasphaltdeckschicht ≥ 3,5 bis 5 cm dick 
 Hohlraumgehalt ≤ 3 Vol.-% 
 Korngrößenbereich: 0/8 oder 0/11 
 Bindemittelgehalt: 6,5 bis 9 Masse-% 
 Bindemittel-/Füllerverhältnis: 1/3 bis 4, wobei 

Kalksteinmehl nicht zulässig ist (entspricht 
TRwS 132 Tabelle 1). 

Der Nachweis der Eigenschaften ist gemäß dem 
Prüfprogramm „Asphalt für befahrbare Dichtkon-
struktionen in LAU-Anlagen“ des DIBt durch eine 
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zu erbrin-
gen.    

Für Fugen (z. B. Anschluss an Betondichtflächen, 
Einbauten oder Entwässerungssysteme) gilt Ab-
schnitt 5.1.5. 

5.1.2.5 Halbstarre Beläge 

Für halbstarre Beläge gilt Abschnitt 5.1.1 als er-
füllt, wenn ein Traggerüst aus Walzasphalt mit 
festgelegter Kornzusammensetzung und einem in 
die Hohlräume des Traggerüstes eingeschlämm-
tem mineralischen und hydraulischen Bindemittel 
verwendet wird. 

Der Nachweis der besonderen Eigenschaften, wie 
Beständigkeit gegen Kraftstoffe und ggf. Biodie-
sel, Flüssigkeitsundurchlässigkeit, Ableitfähigkeit, 
Tragfähigkeit und Befahrbarkeit, ist gemäß dem 
Prüfprogramm „Halbstarre Beläge für befahrbare 
Dichtkonstruktionen in LAU-Anlagen“ des DIBt 
durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
zu erbringen. 

Für Fugen (z. B. Anschluss an Betondichtflächen, 
Einbauten oder Entwässerungssysteme) gilt Ab-
schnitt 5.1.5.    

5.1.2.6 Spritzschutzwände 

Spritzschutzwände müssen standsicher und voll-
flächig ausgebildet sein. Dies ist erfüllt, wenn z. B. 
Mauerwerk, Glas, Blech verwendet wird. 

5.1.3 Übergänge zu anderen Flächen 
und Einläufe zu Entwässerungen 

Bei Übergängen (Aufkantungen und Rinnen) zu 
anderen Flächen außerhalb der Abfüllflächen so-
wie Einläufen zu Entwässerungen ist eine Belas-
tung SLW 30 gemäß DIN 1072 oder Bauklasse III 
und IV gemäß RStO in Abstimmung mit Abschnitt 
5.1.4 zu Grunde zu legen. 

Wenn Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Ge-
samtgewicht von mehr als 44 t betankt werden 
sollen, ist dies durch Wahl einer geeigneten Bean-
spruchungsklasse zu berücksichtigen. 

Aufkantungen sind geeignet, wenn sie Abschnitt 
5.1.2.3.2 entsprechen. 

Rinnen und Einläufe als Bestandteile von Entwäs-
serungsanlagen sind geeignet, wenn in der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung die Eignung 
für Tankstellen festgestellt ist. 

5.1.4 Trag- und Frostschutzschichten 

Die Tragschichten im Bereich der Abfüllflächen 
sind nach  

 den jeweils gültigen Zusätzlichen Technischen 
Vorschriften (ZTVen) des Bundesministeriums 
für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen und in 
Anlehnung an RStO, 

 dem statischem Nachweis für Betonflächen 
oder 

 den für die jeweilige Bauausführung geltenden 
Eignungsnachweisen 

herzustellen.        

Die unter den Tragschichten liegenden Frost-
schutzschichten sind tragfähig auszubilden. 
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5.1.5 Fugen 

5.1.5.1 Allgemeines 

Fugenabdichtungssysteme und –materialien müssen 
die Anforderungen des Abschnittes 5.1.1 erfüllen. 
Zusätzlich müssen sie für den maßgeblichen Be-
anspruchungszeitraum gegenüber Kraftstoffen und 
ggf. Biodiesel nachweislich flüssigkeitsundurch-
lässig sein. 

Die eingebauten Fugendichtstoffsysteme sind in 
regelmäßigen Zeitabständen zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu erneuern, um Folgeschäden zu 
vermeiden (Wartungsfugen). Auf der Grundlage 
der jeweiligen Zulassung des Fugenabdichtsys-
tems sind bezugnehmend auf die zu erwartenden 
Beanspruchungen prüfbare Berechnungen und 
Konstruktionszeichnungen (Fugenpläne) unter Be-
rücksichtigung der jeweils zulässigen Bewegungen 
(z. B. infolge Temperatur, Restschwinden bzw. 
-kriechen) anzufertigen. 

5.1.5.2 Fugenausbildung und 
Fugenmaterial 

Die Fugenausbildung und das Fugenmaterial sind 
geeignet, wenn sie den Zulassungsgrundsätzen 
des DIBt „Fugenabdichtungssysteme in LAU-
Anlagen, Teil 1 – Fugendichtstoffe“ entsprechen 
und in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung die Eignung für Kraftstoffe und ggf. Biodiesel 
festgestellt ist. 

5.2 Abdichtung von Aufstellflächen 
von Abgabeeinrichtungen und 
Fernfüllschränken 

Abgabeeinrichtungen und Fernfüllschränke müs-
sen über flüssigkeitsundurchlässigen Auffang- oder 
Ableitflächen aufgestellt werden. 

Bei Abgabeeinrichtungen und Fernfüllschränken 
sind Abläufe oder Entleerungsarmaturen für Tropf-
verluste, Kondens- und Niederschlagswasser zu-
lässig, wenn sie auf die flüssigkeitsundurchlässige 
Abfüllfläche führen. 

Absatz 1 gilt als erfüllt, wenn die Aufstellflächen 
von Abgabeeinrichtungen und Fernfüllschränken 

(z. B. Tropfbleche und Bodenwannen) der TRwS 
132 entsprechen: 

 nichtrostender Stahl nach DIN 17440, DIN 
17441: Mindestdicke 3 mm, 

 Baustahl nach DIN EN 10025, DIN 17155:     
a) Mindestdicke 3 mm beidseitig feuerverzinkt 

nach DIN EN ISO 1461;    
b) Mindestdicke 5 mm ohne Oberflächenbe-

handlung; Zuschläge für Innen- und Außen-
korrosion (je 1 mm) sind unabhängig vom 
Medium berücksichtigt,    

 Schweißverbindungen gemäß EN 287, EN 288     

und so aufgestellt sind, dass auslaufender Kraft-
stoff auf die Abfüllfläche gelangt und dort schnell 
und zuverlässig erkannt wird.    

Durchführungen für Kabelrohre und Rohrleitungen 
sind, sofern sie nicht bereits mit vorgefertigten 
Rohrenden werksmäßig verschweißt sind, flüssig-
keitsundurchlässig abzudichten. Offene Rohren-
den müssen flüssigkeitsundurchlässig abgedichtet 
werden.    

5.3 Domschächte und 
Fernfüllschächte 

5.3.1 Allgemeines 

Die Domschächte der Lagerbehälter und die Fern-
füllschächte zur Befüllung der Lagerbehälter müs-
sen flüssigkeitsundurchlässig ausgebildet sein. 
Rohr- und Kabeldurchführungen müssen flüssig-
keitsundurchlässig abgedichtet werden. Die Dom- 
und Fernfüllschächte dürfen keine Abläufe haben.  

Diese Anforderungen gelten für Domschächte 
grundsätzlich auch dann, wenn die Befüllung der 
Lagerbehälter über Fernfüllschächte erfolgt. 

5.3.2 Bauausführungen 

Abschnitt 5.3.1 Satz 1 gilt für Domschächte als er-
füllt, wenn     

a) sie nach BRL A Teil 1 lfd. Nr. 15.33 oder 15.34 
(DIN 6626 oder 6627) ausgebildet sind, Fugen 
mit einer beständigen und elastischen Fugen-
masse flüssigkeitsundurchlässig abgedichtet 
sind und bei Domschächten nach DIN 6627 die 
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Schachtaufmauerung flüssigkeitsundurchlässig 
beschichtet oder ausgekleidet ist. Als flüssig-
keitsundurchlässig gelten Domschachtabdich-
tungen (Beschichtungen, Auskleidungen) mit 
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Diese 
Abdichtungsmittel können auch zur Sanierung 
bestehender Domschächte verwendet werden. 
Eine Versickerung von Niederschlagswasser 
und Leckagen über eine Drainage, wie sie in 
DIN 6626, Bild 13, rechts dargestellt ist, ist 
nicht zulässig, oder  

b) in einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung die Eignung für die Verwendung an einer 
Tankstelle festgestellt ist. 

Wenn der Domschacht in die Dichtfläche einbezo-
gen wird, ist die Fuge zwischen Domschachtde-
ckelzarge und Dichtfläche gem. Abschnitt 5.1.5 
auszuführen. 

Abschnitt 5.3.1 Satz 1 gilt für Fernfüllschächte als 

erfüllt, wenn in einer allgemeinen bauaufsichtlichen 

Zulassung die Eignung für die Verwendung an ei-

ner Tankstelle festgestellt ist.  

 bei Rohranschlüssen der Anschluss in die flüs-
sigkeitsundurchlässige Auskleidung, Beschich-
tung oder geeignete dauerelastische und me-
dienbeständige Abdichtung eingebunden wird 
und 

 bei Kabeldurchführungen in der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung des Abschot-
tungssystems, z. B. Kanalabschottungen, die 
Eignung zur Verwendung an Tankstellen fest-
gestellt ist.    

Abweichend von Abschnitt 5.3.1 Satz 1 und 2 

brauchen Domschächte und zugehörige Rohran-

schlüsse und Kabeldurchführungen nicht flüssig-

keitsundurchlässig ausgeführt zu werden, wenn  

 die Befüllung der Lagerbehälter über Fernfüll-
schränke oder -schächte erfolgt,  

 der Füllstand ausschließlich mittels elektroni-
scher Einrichtungen ermittelt wird,  

 flüssigkeitsführende Verbindungen im Dom-
schacht dauerhaft technisch dicht sind und nur 
mit Werkzeug geöffnet werden können oder im 
Verlauf von Saugleitungen eingesetzt werden, 
und  

 die Domschächte außerhalb der Abfüllfläche 
oder außerhalb der Wirkbereiche umfließungs-
sicher überhöht angeordnet sind.  

Für den Begriff „dauerhaft technisch dicht“ wird 
auf ATV-DVWK-A 780, TRwS „Oberirdische Rohr-
leitungen“, Teil 1, Anhang 2 in Verbindung mit TRB 
600 Nummer 5.4 und TRB 700 verwiesen. 

Schachtabdeckungen sind niederschlagswasser-
dicht auszuführen. 

Im Verkehrsbereich müssen die Schachtabde-
ckungen den zu erwartenden Belastungen stand-
halten. Dies gilt als erfüllt, wenn die Klassifikatio-
nen und Anforderungen der DIN EN 124 erfüllt 
sind. 

Domschächte müssen so geräumig sein, dass alle 
Rohranschlüsse zugänglich sind und die erforder-
lichen Arbeiten und Prüfungen im Schacht unbe-
hindert durchgeführt werden können. Die lichte 
Weite des Domschachtes soll 1 m nicht wesentlich 
unterschreiten und mindestens 0,2 m größer als 
der Domdeckel sein. Der Schacht kann nach oben 
hin eingezogen sein. Die lichte Weite der Schacht-
abdeckung muss so gewählt werden, dass der 
Domdeckel ausgebaut werden kann.  

Domschächte dürfen keine Belastungen auf den 
Tank übertragen, die zu Beschädigungen der Tank-
wandung oder der Isolierung führen können.  

Ferner wird für Arbeiten in Domschächten und 
Fernfüllschächten auf die BGR 117 hingewiesen. 

5.4 Entwässerungssysteme 

5.4.1 Zuleitungen zu Abscheideran- 
lagen (einschließlich der 
Verbindungsleitungen von Teilen 
der Abscheideranlage) 

Werden Abscheidesysteme zur Rückhaltung austre-
tender Kraftstoffe genutzt, müssen die Zuleitungen 
einschließlich ihrer Verbindungen und Anschlüsse 
flüssigkeitsundurchlässig gegen die Kraftstoffe 
und ggf. Biodiesel für die maximal mögliche Bean-
spruchungsdauer sein. 
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 PVC gemäß DIN 19534, 
 PE-HD gemäß DIN 19537, 
 Stahl gemäß DIN EN 1123 oder DIN EN 1124 

oder 
 UP-GF gemäß DIN 19565 Teil 1, bestehen. 

Zuleitungen zu Abscheideranlagen einschließlich 
ihrer Anbindung an andere Einrichtungen müssen 
gem. DIN EN 1610    auf Dichtheit prüfbar sein. Bei 
Zuleitungen mit und ohne Rückstau ist eine ein-
wandige unterirdische Ausbildung zulässig. 

Einwandige unterirdische Zuleitungen müssen  

 mittels Schweiß- oder Klebeverbindungen ge-
mäß ATV-DVWK-A 780 oder A 781, TRwS „Ober-
irdische Rohrleitungen“ Teil 1 oder Teil 2 herge-
stellt und ausgeführt sein (darin eingeschlossen 
ist die Qualifikation der Schweißer bzw. Kleber) 
oder    

 sich mit ihren Verbindungen in überwachten 
dichten Kontrollschächten befinden.    

Gleiches gilt für die Anschlüsse an den Einlauf und 
an die Abscheideranlage sowie die Verbindungs-
leitungen zwischen den Teilen der Abscheideran-
lage. Abscheideranlagen und Einläufe müssen mit 
werksgefertigten Anschlussstutzen versehen sein.    

5.4.2 Abscheideranlagen 

Die Abscheideranlagen gem. Abschnitt 4.2.3.1 
müssen einschließlich ihrer Verbindungen und An-
schlüsse flüssigkeitsundurchlässig gegen die aus-
tretenden Kraftstoffe für die maximale Dauer der 
Beaufschlagung mit Kraftstoffen sein. 

Absatz 1 gilt für Abscheideranlagen für Leichtflüs-
sigkeiten als erfüllt, wenn  

 sie DIN EN 858 entsprechen, 
 die Verbindungsleitungen und Anschlüsse zwi-

schen den Komponenten gem. Abschnitt 5.4.1 
ausgeführt sind, 

 ggf. die Eignung gemäß Abschnitt 4.2.3.1 be-
rücksichtigt ist und  

 in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
die Eignung für die Verwendung an einer Tank-
stelle festgestellt ist. 

Absatz 1 gilt für Abscheideranlagen für Biodiesel 
als erfüllt, wenn  

 die Verbindungsleitungen und Anschlüsse zwi-
schen den Komponenten gem. Abschnitt 5.4.1 
ausgeführt sind, 

 ggf. die Eignung gemäß Abschnitt 4.2.3.2 be-
rücksichtigt ist und  

 in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
die Eignung für die Verwendung an einer Tank-
stelle festgestellt ist.5 

Die Wartung und Entsorgung z. B. Reinigungsin-
tervalle der Abscheider ist gemäß den Bestim-
mungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung vorzunehmen. 

6 Ausrüstungsteile 

6.1 Abgabeeinrichtungen 

6.1.1 Allgemeines 

Für die Ausführung von Abgabeeinrichtungen wird 
auf TRbF 40 Nr. 4.1 hingewiesen. 

6.1.2 Schutz vor mechanischer 
Beschädigung 

Abgabeeinrichtungen müssen so aufgestellt oder 
gesichert sein, dass sie nicht umstürzen oder 
durch Fahrzeuge angefahren werden können.  

Absatz 1 gilt bezüglich des Anfahrschutzes als er-
füllt, wenn die Abgabeeinrichtungen durch Kant-
steine, Prellsteine, Radabweiser oder ähnliche Ein-
richtungen mit einer Höhe von mind. 12 cm und 
einem seitlichen Überstand von mind. 20 cm ge-
schützt sind (siehe Bild 4). Soweit ein Umstürzen 
nicht durch die Bauart ausgeschlossen ist, müs-
sen besondere Sicherheitsmaßnahmen getroffen 
sein. 

 
5  Zum Redaktionsschluss lagen für Abscheideranlagen für Biodiesel 

allein und im Mischbetrieb mit Kraftstoffen allgemeine bauaufsichtli-
che Zulassungen nicht vor. 
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Abbildung 4:  Beispiele für einen Anfahrschutz an Abgabeeinrichtungen 

6.1.3 Schutz vor Überfüllung des 
Kraftstoffbehälters im 
Kraftfahrzeug 

Es müssen Zapfventile verwendet werden, die vor 
vollständiger Füllung des zu befüllenden Behälters 
selbsttätig schließen (selbsttätig schließende Zapf-
ventile). Dies gilt nicht für Handpumpen, Fass-
pumpen und Kleinzapfgeräte.    

Ein selbsttätiges Schließen des Zapfventils muss 
auch dann erfolgen, wenn das Zapfventil aus dem 
Füllstutzen des zu befüllenden Tanks herausfällt.    

Zapfventile sind geeignet, wenn für sie ein allge-
meines bauaufsichtliches Prüfzeugnis auf Grund-
lage der BRL A Teil 2 lfd. Nr. 2.40 bzw. BRL B 
Teil 2 lfd. Nr. 2.11) erteilt ist.6 

Bei Eigenverbrauchstankstellen mit geringem Ver-
brauch ist die Abgabe aus Lagerbehältern < 1000 l 
auch mit von Hand betriebenen Pumpen mit Ab-
sperrhahn am Füllschlauch zulässig. Dies gilt auch 
bei einer Abgabe mit elektrisch betriebenen Pum-
pen, wenn die Pumpen während der Stillstandszeit 
mit einem von Hand zu betätigenden Schalter vom 
Stromnetz getrennt sind.        
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allein und im Mischbetrieb mit Kraftstoffen allgemeine bauaufsichtli-
che Zulassungen nicht vor. 

6.2 Selbsttätig wirkende 
Sicherheitseinrichtungen zur 
Bestimmung des 
Rückhaltevermögens 

6.2.1 Allgemeines 

Es müssen selbsttätig wirkende Sicherheitsein-
richtungen bei der Befüllung der Lagerbehälter 
eingesetzt werden, die bei unbeabsichtigtem Aus-
tritt von Kraftstoffen die maximale Auslaufmenge 
begrenzen. 

Abfüll-Schlauch-Sicherungen (ASS) sowie Einrich-
tungen mit Aufmerksamkeitstaste und Not-Aus-
Betätigung (ANA) sind selbsttätig wirkende Si-
cherheitseinrichtungen. 

6.2.2 Abfüll-Schlauch-Sicherung (ASS) 

Abfüll-Schlauch-Sicherungen (ASS) sind geeignet, 
wenn sie VdTÜV-Merkblatt 953 „Anforderungen an 
Abfüll-Schlauch-Sicherungen (ASS) und Einrich-
tungen mit Aufmerksamkeitstaste und Not-Aus-
Betätigung (ANA) und Richtlinie für die Prüfung 
von ASS und ANA“ entsprechen und die Eignung 
mit einem Bauteilkennzeichen TÜ.AGG. des 
VdTÜV bestätigt wurde. 
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6.2.3 Einrichtungen mit 
Aufmerksamkeitstaste und Not-
Aus-Betätigung (ANA) 

Einrichtungen mit Aufmerksamkeitstaste und Not-
Aus-Betätigung (ANA) sind geeignet, wenn sie 
VdTÜV-Merkblatt 953 „Anforderungen an Abfüll-
Schlauch-Sicherungen (ASS) und Einrichtungen 
mit Aufmerksamkeitstaste und Not-Aus-Betätigung 
(ANA) und Richtlinie für die Prüfung von ASS und 
ANA“ entsprechen und die Eignung mit einem 
Bauteilkennzeichen TÜ.AGG. des VdTÜV bestätigt 
wurde. 

6.3 Anschluss Grenzwertgeber 

Das Befüllen der Behälter darf nur über fest ange-
schlossene Rohre oder Schläuche mit festen Lei-
tungsanschlüssen und unter Verwendung einer 
Überfüllsicherung, die rechtzeitig vor Erreichen 
des zulässigen Flüssigkeitsstandes den Füllvorgang 
selbsttätig unterbricht oder akustischen Alarm 
auslöst, erfolgen. 

Dies gilt für Tanks als erfüllt, wenn jeder Tank zur 
Lagerung von Kraftstoffen mit einem Grenzwert-
geber ausgerüstet ist, der die Funktion der TRbF 
60 Nummer 4.1 Absatz 2 Ziffer 3 vorgeschriebe-
nen Abfüllsicherung ermöglicht. Die Bauart muss 
die Funktionssicherheit gewährleisten. Die Verbin-
dungen müssen dicht sein. 

Grenzwertgeber für Otto- und Dieselkraftstoffe 
sind geeignet, wenn sie der BRL B Teil 2 lfd. Nr. 
2.7 bzw. der TRbF 511 entsprechen und ihre Eig-
nung für die Verwendung an Tankstellen in einer 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung festge-
stellt ist. Grenzwertgeber für Biodiesel sind geeig-
net, wenn ihre Eignung für die Verwendung an einer 
Tankstelle in einer allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung festgestellt ist. 7 

Füllanschlüsse und Anschlüsse für die Grenzwert-
geber sind eindeutig zuzuordnen. 

Absatz 1 gilt nicht für Einzeltanks mit einem 
Rauminhalt bis 1000 l zur Lagerung von Diesel-
kraftstoff oder Biodiesel, wenn sie im Vollschlauch-
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allein und im Mischbetrieb mit Kraftstoffen allgemeine bauaufsichtli-
che Zulassungen nicht vor. 

system mit einem nach dem Totmann-Prinzip 
schließenden Zapfventil mit Füllraten von nicht 
mehr als 200 l/min im freien Auslauf befüllt wer-
den.  

6.4 Einrichtungen zur Feststellung 
des Flüssigkeitsstandes  

Jeder Tank muss mit einer Einrichtung zur Fest-
stellung des Flüssigkeitsstandes versehen sein. 

Peilöffnungen müssen verschließbar und so aus-
geführt sein, dass ein unbeabsichtigtes Öffnen 
ausgeschlossen ist. 

6.5 Schutz gegen Aushebern 

Rohrleitungsanschlüsse oberhalb des zulässigen 
Flüssigkeitsstandes des Tanks müssen mit einer 
Absperreinrichtung versehen sein, wenn durch die 
angeschlossene Rohrleitung ein Aushebern des 
Tanks möglich ist.  

7 Regelungen zum 
Betrieb  

7.1 Allgemeines 

Der Inhalt der im Betrieb anzuwendenden Vor-
schriften ist in einer für den Beschäftigten ver-
ständlichen Form und Sprache in einer Betriebs-
anweisung darzustellen und an geeigneter Stelle 
im Betrieb auszulegen oder auszuhängen. Die Be-
triebsanweisung kann Bestandteil von Betriebs-
anweisungen nach anderen Rechtsbereichen sein. 

Die Beschäftigten müssen über die bei der Lage-
rung und Abfüllung von Kraftstoffen auftretenden 
möglichen Wassergefährdungen sowie über die 
Maßnahmen zu ihrer Abwendung vor der Beschäf-
tigung und danach in angemessenen Zeitabstän-
den, mindestens einmal jährlich, unterwiesen wer-
den. 

Alle wesentlichen Maßnahmen der Eigenkontrolle, 
der Instandhaltung und der Instandsetzung sind in 
der Betriebsanweisung nach § 3 Nr. 6 der Muster-
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VAwS festzulegen. Die Durchführung der Maß-
nahmen ist jeweils im Betriebstagebuch zu ver-
merken. 

Ausgetretene Kraftstoffe sind unverzüglich mit ge-
eigneten Mitteln zu binden. Das verunreinigte Bin-
demittel ist aufzunehmen sowie ordnungsgemäß 
und schadlos zu verwerten oder zu beseitigen. 

Entsprechende Materialien und/oder Einsatzgeräte 
sind in der Betriebsanweisung festzulegen und in 
ausreichender Menge ständig vorzuhalten. Für die 
Entsorgung bzw. Behandlung der als Abfall anfal-
lenden Stoffe wird auf die Festlegungen des Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetzes hingewiesen.  

7.2 Ständige Überwachung 

Tankstellen sind ständig zu überwachen. Dies gilt 
als erfüllt, wenn sie 

a. betriebstäglich kontrolliert werden oder 

b. durch technische Einrichtungen (z. B. Video-
überwachungen) entsprechend gesichert sind. 

Zusätzlich ist bei Zapfautomaten die Notrufnum-
mer anzugeben. 

Abweichend von Satz 1 ist bei einer bestimmungs-
gemäßen Betriebsunterbrechung einer Tankstelle, 
bei der ein Aushebern der Lagerbehälter ausge-
schlossen ist (z. B. geschlossenes Absperrventil, 
unterirdische Lagerbehälter), eine monatliche Kon-
trolle ausreichend. 

7.3 Benutzen von 
Sicherheitseinrichtungen 

Vorgeschriebene Sicherheitseinrichtungen sind zu 
benutzen. Sie müssen so betrieben, gewartet und 
unterhalten werden, dass ihre Wirksamkeit erhal-
ten bleibt und die Bestimmungen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassungen der jeweiligen  
Sicherheitseinrichtungen (Ausrüstungsteile und 
Grenzwertgeber) beachtet werden. 

Sicherheitseinrichtungen dürfen insbesondere nicht 
umgangen oder ganz oder teilweise unwirksam 
gemacht werden. 

7.4 Beauftragung von Fachbetrieben  

Zur Beauftragung von Fachbetrieben wird auf § 24 
Muster-VAwS verwiesen. Für die Beauftragung 
von Fachbetrieben für Tankstellen im Zusammen-
hang mit brennbaren Flüssigkeiten der Gefahr-
klassen A I, A II und B wird auf TRbF 40 Nummer 
12.5 verwiesen. 

7.5 Koordinierung der Arbeiten 

Sofern durch die Wechselwirkungen verschiede-
ner Arbeiten an einer Tankstelle eine Gewässerge-
fährdung möglich ist, sind die Arbeiten unterein-
ander zu koordinieren. 

7.6 Wiederherstellen des 
ordnungsgemäßen Zustandes 
nach Abschluss von Arbeiten zur 
Instandhaltung 

Nach Abschluss der Arbeiten zur Instandhaltung 
müssen die Anlagen wieder in ihren ordnungsge-
mäßen Zustand versetzt werden. 

Anlagenteile, die zur Durchführung der Arbeiten 
getrennt wurden, sind einander richtig zugeordnet, 
wieder fachgerecht und dicht zu verbinden. Öff-
nungen (z. B. Domdeckel) sind wieder dicht zu 
verschließen. 

Sicherheitseinrichtungen sind wieder in funktions-
fähigen Zustand zu versetzen. 

Die Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Zu-
standes der Anlage ist zu dokumentieren. 

7.7 Bestimmungsgemäße 
Betriebsunterbrechung, 
Stilllegung 

7.7.1 Bestimmungsgemäße 
Betriebsunterbrechung 

Bei bestimmungsgemäßen Betriebsunterbrechun-
gen sind die Sicherheitseinrichtungen (z. B. Ab-
scheidesysteme, Ableitflächen) in Betrieb zu lassen. 
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7.7.2 Stilllegung 

Einrichtungen von Tankstellen sind bei einer Still-
legung von Kraftstoffen zu entleeren und zu reini-
gen. Abweichend von Satz 1 brauchen bei Abfüll-
flächen Spuren ausgetretener Kraftstoffe, die nicht 
Anlass zu Boden- oder Gewässerverunreinigungen 
geben, nicht entfernt zu werden. Ferner sind 
Tankstellen gegen unbeabsichtigte weitere Benut-
zung zu sichern. 

7.8 Kontrollen durch den 
Betreiber/Betreiberpflichten 

Betriebstäglich sind 

 die Abfüllfläche auf Verunreinigungen, die eine 
Wassergefährdung darstellen, und Schäden 
sowie 

 die Abgabeeinrichtungen auf Dichtheit und ord-
nungsgemäßen Zustand visuell zu kontrollieren. 

Abweichend von Satz 1 ist bei einer bestim-
mungsgemäßen Betriebsunterbrechung eine mo-
natliche Kontrolle ausreichend, wenn ein Aushebern 
der Lagerbehälter (z. B. geschlossenes Absperr-
ventil, unterirdische Lagerbehälter) ausgeschlos-
sen ist.  

Die Wirksamkeit von Abscheideranlagen ist ent-
sprechend den Festlegungen in der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung zu kontrollieren. Die 
Zuleitungen sind alle 5 Jahre wiederkehrend gem. 
DIN EN 1610 zu prüfen, sofern nach Landesrecht 
keine Sachverständigenprüfung erforderlich ist. 

Dom- und Fernfüllschächte sind entsprechend 
den Festlegungen in den maßgebenden Zulassun-
gen auf ordnungsgemäßen Zustand zu kontrollie-
ren. Wenn entsprechende Festlegungen nicht vor-
liegen, sind die Schächte mindestens monatlich zu 
kontrollieren.  

Die Aufstellflächen von Zapfsäulen sind fallweise, 
wenigstens jährlich daraufhin zu prüfen, ob Män-
gel an den Ableit- oder Auffangflächen bestehen. 

Die vorgenannten Kontrollen sind zu dokumentie-
ren. Entsprechende Verunreinigungen sind unver-
züglich zu beseitigen und die Behebung erkennba-
rer Schäden zu veranlassen.  

Es ist zu kontrollieren, ob die vorgeschriebenen 
Betriebsvorschriften eingehalten werden. Insbe-
sondere ist darauf zu achten, dass 

 verschüttete Kraftstoffe aufgesaugt oder abge-
tragen werden, 

 nur zulässige Gefäße oder Reservekraftstoffbe-
hälter befüllt werden, 

 nach der Anlieferung von Kraftstoff die 
Anschlussstutzen und die Peilöffnungen des 
Tanks verschlossen sind, 

 vor dem Befüllen der Flüssigkeitsstand im Tank 
festgestellt wird bzw. ermittelt wird, wieviel 
Kraftstoff der Tank noch aufnehmen kann,  

 beim Befüllen der Tanks der Grenzwertgeber 
des Tanks an die Abfüllsicherung des Tankfahr-
zeuges angeschlossen ist,  

 der Befüllvorgang beobachtet wird,  
 Verschlüsse von Peilöffnungen nur zum Peilen 

oder zur Entnahme von Proben geöffnet sind, 
bzw. während der Befüllung der Tanks Peilöff-
nungen nicht geöffnet sind. 

Die Betreiber der Tankfahrzeuge, mit denen die 
Kraftstoffe angeliefert werden, oder diejenigen, die 
die Anlieferung veranlassen, sind über besondere, 
bei der Entleerung der Fahrzeugtanks zu berück-
sichtigende Umstände oder Einrichtungen zu in-
formieren, damit entsprechend ausgerüstete Tank-
fahrzeuge eingesetzt werden und der Fahrer des 
Tankfahrzeugs bei der Entleerung entsprechend 
verfährt. Dies betrifft z. B. die Verwendung von 
Abfüll-Schlauch-Sicherungen oder Einrichtungen 
mit Aufmerksamkeitstaste und Not-Aus Betäti-
gung. 

In einer technischen Dokumentation sind mindes-
tens folgende Punkte festzuhalten und ggf. dem 
Sachverständigen und Behörden zur Verfügung zu 
stellen: 

 Größe und Lage der Wirkbereiche,  
 die für die Größe des Rückhaltevermögens zug-

rundegelegten betrieblichen und örtlichen Ge-
gebenheiten und 

 sonstige für die Prüfung erforderliche Unterla-
gen.  
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7.9 Errichter/Hersteller 

Für die Errichtung/Herstellung der Abfüllflächen 
gelten die Festlegungen der jeweiligen technischen 
Regeln oder Zulassungen. 

7.10 Besondere Pflichten bei 
Eigenverbrauchstankstellen mit 
geringem Verbrauch 

Der von der Abfüllfläche bedienbare flüssigkeits-
dichte Verschluss der Entwässerungseinrichtung 
(s. 4.3.1) muss bei der Betankung und der Befül-
lung der Lagerbehälter verschlossen sein. 

8 Prüfungen durch  
Sachverständige 

8.1 Allgemeines 

Eine Tankstelle ist entsprechend den landesrecht-
lichen Vorschriften durch Sachverständige zu prü-
fen. 

8.2 Prüfung vor Inbetriebnahme 

8.2.1 Wirkbereich 

Der Sachverständige prüft, ob die Festlegungen 
der Abschnitte 4.1.1 bis 4.1.4 eingehalten sind. 

8.2.2 Größe und Ort des 
Rückhaltevermögens 

Der Sachverständige prüft die erforderliche Größe 
des Rückhaltevermögens gemäß Abschnitt 4.2.2 
anhand der in den technischen Dokumentationen 
niedergelegten Festlegungen und vergleicht die 
theoretischen Werte mit den tatsächlichen. 

Ferner prüft er, ob die Festlegungen in Abschnitt 
4.2.3 zum Ort des Rückhaltevermögens eingehal-
ten sind. 

8.2.3 Abfüllflächen 

Bauausführungen oder einzelne Bestandteile (z. B. 
Fugen) mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulas-
sung sind gemäß den dortigen Bestimmungen für 
die Prüfungen durch Sachverständige zu prüfen. 

8.2.3.1 Abfüllflächen aus Stahlbeton 
(Ortbeton) 

Der Sachverständige ist über den Fortgang der 
Arbeiten laufend zu informieren. Ihm ist die Mög-
lichkeit zu geben, an den nachstehenden Kontrol-
len vor, während und nach dem Einbau bzw. der 
Montage teilzunehmen und die Ergebnisse der 
Kontrollen zu beurteilen.  

Der Sachverständige prüft, ob 

 der Mindestaufbau der Unterlage den Bestim-
mungen des Abschnittes 5.1.4 entspricht, z. B. 
auf der Grundlage  

 der Dokumentation des schichtmäßigen Auf-
baus des eingesetzten Materials (z. B. Skizze) 
und 

 der Bescheinigung über den Plattendruckver-
such nach DIN 18134 mit Angabe des EV2-
Verformungsmoduls, 

 die Bestimmungen der DAfStb-Richtlinie, Teil 6, 
Abschnitt 4 „Bauausführung“ erfüllt sind, 

 die Aufzeichnungen während der Bauzeit auf 
der Baustelle bereitliegen. Sie sind dem Sach-
verständigen auf Verlangen vorzulegen. 

Ferner prüft er den ordnungsgemäßen Zustand 
der Dichtfläche durch Inaugenscheinnahme, ins-
besondere die Dichtfläche 

 auf Risse im Beton (Risse größer 0,1 mm sind 
unzulässig), 

 auf Fehlstellen im Beton (z. B. Abplatzungen, 
Hohlstellen, Kiesnester, Auswaschungen), 

 auf Setzungserscheinungen, 
 die Fugenabstände/maximale Betonplattengrö-

ße (Vergleich der maximalen Plattengröße ge-
mäß rechnerischem Nachweis zum Projekt und 
dem Fugenplan unter Berücksichtigung der Be-
stimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung des jeweiligen Fugenabdichtungs-
systems (s. maximal zulässige Verformungswe-
ge)). 
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8.2.3.2 Abdichtung von Aufstellflächen 
von Abgabeeinrichtungen und 
Fernfüllschränken 

Der Sachverständige prüft, ob die Aufstellflächen 
gemäß den Bestimmungen des Abschnittes 5.2 
ausgeführt sind. Er prüft z. B.  

 die Stahlsorte entsprechend einem Werkszeug-
nis nach DIN EN 10204 Abschnitt 2.2, 

 die Dichtheit der Schweißverbindungen durch 
z. B. Farbeindringverfahren anhand der Herstel-
lerbescheinigung, 

 den Eignungsnachweis für das Schweißverfah-
ren und das Schweißerprüfzeugnis, 

 die Mindestdicke der Aufstellflächen,  
 die vollständige Abdichtung der Kabelrohre und 

Rohrleitungen durch Sichtprüfung. 

8.2.4 Domschächte 

Bauausführungen gem. Abschnitt 5.3.2 b) und die 
Teile von Bauausführungen gemäß Abschnitt 5.3.2 a) 
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (z. B. 
Beschichtungen) sind gemäß den dortigen Be-
stimmungen für die Prüfungen durch Sachver-
ständige zu prüfen. 

Der Sachverständige prüft darüber hinaus: 

 bei Bauausführungen gemäß Abschnitt 5.3.2 a) 
das Vorhandensein des Ü-Zeichens,  

 bei Bauausführungen gemäß Abschnitt 5.3.2 b) 
die Übereinstimmung der Zulassungsnummer 
mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung sowie 

 die ordnungsgemäße Kennzeichnung des Dom-
schachtdeckels mit Tragfähigkeit gem. DIN EN 
124 und Vergleich mit dem erforderlichen Wert. 

Ferner prüft der Sachverständige bei Dom-
schachtausführungen gem. Abschnitt 5.3.2:  

 das Vorhandensein eines ausreichenden Korro-
sionsschutzes des Domschachtes bzw. des 
Domschachtkragens, 

 die ausreichende Abdichtung von Kabel- und 
Rohrdurchführungen einschließlich von Leer-
rohren (bei mechanischen Verbindungssyste-
men ist insbesondere auf die richtige Größe der 

Durchführungen und der Zuordnung der Lei-
tungen zu achten) und 

 die ordnungsgemäße Einbindung des Dom-
schachtdeckels in die Fläche. 

Brauchen Domschächte und zugehörige Rohran-
schlüsse und Kabeldurchführungen nicht flüssig-
keitsundurchlässig ausgeführt sein, prüft der Sach-
verständige, ob die in Abschnitt 5.3.2, Absatz 5 
aufgeführten Bedingungen eingehalten sind. 

8.2.5 Fernfüllschächte 

Fernfüllschächte sind entsprechend den Bestim-
mungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung für die Prüfungen durch Sachverständige zu 
prüfen. 

8.2.6 Entwässerungssysteme 

8.2.6.1 Zuleitungen 

Der Sachverständige prüft die Übereinstimmung 
der Bauausführung mit dem Entwässerungsplan 
(z. B. Lage, Verlauf). 

Ferner prüft er anhand einer Bescheinigung des 
Einbaubetriebes, ob die Festlegungen gem. Ab-
schnitt 5.4.1 eingehalten sind, insbesondere: 

 die Art der Rohr- und Formstückmaterialien und 
deren Abmessungen, 

 die Art der Verbindungen, 
 die Qualifikation des Schweißers bzw. Klebers 

(z. B. Schweißerprüfzeugnis) 
 ggf. den Eignungsnachweis für das Schweiß-

verfahren und 
 die Dichtheit der Zuleitungen gemäß DIN EN 

1610, sofern nach Landesrecht keine Sachver-
ständigenprüfung erforderlich ist. 

Des weiteren prüft der Sachverständige den ord-
nungsgemäßen Anschluss der Zuleitung an die 
Abfüllfläche. 

Sofern die Dichtheit der Zuleitung durch Sachver-
ständige zu prüfen ist, hat die Prüfung gemäß DIN 
EN 1610 zu erfolgen.  
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8.2.6.2 Abscheideranlagen 

Abscheideranlagen sind gemäß den Bestimmun-
gen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassun-
gen zu prüfen. 

Der Sachverständige prüft ferner  

 das Vorliegen der Bescheinigung des Einbau-
betriebes über ordnungsgemäßen Einbau und 
Inbetriebnahme des Abscheiders und 

 die ordnungsgemäße Einbindung des Abschei-
derdeckels in die Dichtfläche, sofern der Ab-
scheiderdeckel in die Dichtfläche einbezogen 
wird. 

8.3 Wiederkehrende Prüfung 

8.3.1 Allgemeines 

Eine formale Prüfung wird nur durchgeführt, wenn 
in dem Zeitraum seit der letzten Prüfung an der 
Tankstelle eine Änderung vorgenommen worden 
ist. 

Der Sachverständige prüft, ob die im letzten Prüf-
bericht ggf. vermerkten Maßnahmen zur Mängel-
beseitigung durchgeführt worden sind. 

Bauausführungen oder einzelne Bestandteile (z. B. 
Fugen) mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulas-
sung sind gemäß den dortigen Bestimmungen für 
die Prüfungen durch Sachverständige zu prüfen. 

8.3.2 Wirkbereiche 

Sofern in dem Zeitraum seit der letzten Prüfung 
eine Änderung bzgl. des Wirkbereiches vorge-
nommen worden ist, prüft der Sachverständige 
gem. Abschnitt 8.2.1. 

8.3.3 Größe und Ort des 
Rückhaltevermögens 

Sofern in dem Zeitraum seit der letzten Prüfung 
eine Änderung bzgl. des Rückhaltevermögens 
vorgenommen worden ist, prüft der Sachverstän-
dige gem. Abschnitt 8.2.2. 

8.3.4 Abfüllflächen 

Für andere als die nachfolgend geregelten Bau-
ausführungen wird auf Abschnitt 8.3.1, Absatz 3 
verwiesen.  

8.3.4.1 Abfüllflächen aus Stahlbeton 
(Ortbeton) 

Der Sachverständige prüft den ordnungsgemäßen 
Zustand der Dichtfläche durch Inaugenschein-
nahme insbesondere  

 auf Risse im Beton (Risse größer 0,1 mm sind 
unzulässig) 

 auf Fehlstellen im Beton (z. B. Abplatzungen, 
Hohlstellen, Kiesnester, Auswaschungen) und  

 auf Setzungserscheinungen. 

8.3.4.2 Abdichtung von Aufstellflächen 
von Abgabeeinrichtungen und 
Fernfüllschränken 

Der Sachverständige prüft den ordnungsgemäßen 
Zustand der Aufstellflächen und die vollständige 
Abdichtung der Kabelrohre und Rohrleitungen 
durch Inaugenscheinnahme. 

8.3.5 Domschächte 

Der Sachverständige prüft den ordnungsgemäßen 
Zustand des Domschachtes und der Abdichtung 
der Kabel- und Rohrdurchführungen einschließlich 
der Leerrohre durch Inaugenscheinnahme. 

Für Bauausführungen oder einzelne Bestandteile 
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung wird 
auf Abschnitt 8.3.1, Absatz 3 verwiesen. 

8.3.6 Fernfüllschächte 

Auf Abschnitt 8.3.1, Absatz 3 wird verwiesen. 
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8.3.7 Entwässerungssysteme 

8.3.7.1 Zuleitungen 

Die Dichtheitsprüfung der Leitungen ist wiederkeh-
rend alle 5 Jahre analog zur erstmaligen Prüfung 
durchzuführen. 

8.3.7.2 Abscheideranlagen 

Auf Abschnitt 8.3.1, Absatz 3 wird verwiesen. 

9 Literatur 

Anforderungen an Abfüllanlagen für Tankstellen 
(Mai 1996): Länderarbeitsgemeinschaft Was-
ser, Kulturbuchverlag GmbH, Berlin 

ATV-DVWK-A 400 (Juli 2000): Grundsätze für die 
Erarbeitung des ATV-DVWK-Regelwerkes, 
Gesellschaft zur Förderung der Abwasser-
technik e.V. (GFA), Hennef 

ATV-DVWK-Arbeitsblatt-A 780, Teil 1 (Dezember 
2001), Technische Regel wassergefährden-
der Stoffe: Oberirdische Rohrleitungen, Rohr-
leitungen aus metallischen Werkstoffen, Ge-
sellschaft zur Förderung der Abwassertechnik 
e.V. (GFA), Hennef 

ATV-DVWK-Arbeitsblatt-A 780, Teil 2 (Dezember 
2001), Technische Regel wassergefährdender 
Stoffe: Oberirdische Rohrleitungen, Rohrlei-
tungen aus polymeren Werkstoffen, Gesell-
schaft zur Förderung der Abwassertechnik 
e.V. (GFA), Hennef 

BGR 117 (April 1991): Richtlinien für Arbeiten in 
Behältern und engen Räumen, Hauptverband 
der gewerblichen Berufsgenossenschaften, 
Fachausschuss „Chemie“, Carl-Heymanns 
Verlag, Köln 

Bauregellisten A, B und Liste C: DIBt Mitteilungen, 
Sonderheft Nr. 24 (August 2001) Deutsches 
Institut für Bautechnik, ERNST & SOHN Ver-
lag GmbH, Berlin 

DAfStb- Heft 519 (2001): Beton beim Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen, Zweiter Sach-
standsbericht mit Beispielsammlung, Deut-
scher Ausschuss für Stahlbeton, Beuth Ver-
lag, Berlin 

DAfStb-Richtlinie (September 1996): Betonbau 
beim Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen, Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 
Beuth Verlag, Berlin 

DIN 1045 (Juli 1988): Beton und Stahlbeton; Be-
messung und Ausführung, Beuth Verlag, Berlin 

DIN 1045, Teil 1 (Juli 2001): Tragwerke aus Beton, 
Stahlbeton und Spannbeton; Bemessung 
und Konstruktion, Beuth Verlag, Berlin 

DIN 1045, Teil 2 (Juli 2001): Tragwerke aus Beton, 
Stahlbeton und Spannbeton; Beton; Festle-
gung, Eigenschaften, Herstellung und Kon-
formität, Beuth Verlag, Berlin 

DIN 1072 (Dezember 1985): Straßen- und Weg-
brücken; Lastannahmen, Beuth Verlag, Berlin 

DIN 17155 (Oktober 1983): Blech und Band aus 
warmfesten Stählen; Technische Lieferbedin-
gungen, Beuth Verlag, Berlin    

DIN 17440 (Juli 1985): Nichtrostende Stähle; 
Technische Lieferbedingungen für Blech, 
Warmband, Walzdraht, gezogenen Draht, 
Stabstahl, Schmiedestücke und Halbzeug, 
Beuth Verlag, Berlin 

DIN 17441 (Juli 1985): Nichtrostende Stähle; 
Technische Lieferbedingungen für kaltge-
walzte Bänder und Spaltbänder sowie daraus 
geschnittene Bleche, Beuth Verlag, Berlin 

DIN 18134 (September 2001): Baugrund; Versuche 
und Versuchsgeräte – Plattendruckversuch, 
Beuth Verlag, Berlin 

DIN V 19534, Teil 2 (November 1992): Rohre und 
Formstücke aus weichmacherfreiem Polyvi-
nylchlorid (PVC-U), mit Steckmuffe für Ab-
wasserkanäle und -leitungen, Technische 
Lieferbedingungen, Beuth Verlag, Berlin    

DIN 19537, Teil 2 (Januar 1988): Rohre und Form-
stücke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) 
für Abwasserkanäle und -leitungen; Techni-
sche Lieferbedingungen, Beuth Verlag, Berlin 

DIN 19565, Teil 1 (März 1989): Rohre und Form-
stücke aus glasfaserverstärktem Polyester-
harz (UP-GF) für erdverlegte Abwasserkanäle 
und -leitungen; geschleudert, gefüllt; Maße, 
Technische Lieferbedingungen, Beuth Verlag, 
Berlin 

DIN 1986, Teil 30 (Januar 1995): Entwässerungs-
anlagen für Gebäude und Grundstücke – In-
standhaltung, Beuth Verlag, Berlin 

N
u
r zu

m
 in

te
rn

e
n
 G

e
b
ra

u
c
h



ATV-DVWK-A 781, Teil 1 Entwurf  

30

DIN 1999, Teil 1 (August 1976): Abscheider für 
Leichtflüssigkeiten; Benzinabscheider, Heiz-
ölabscheider, Baugrundsätze, Beuth Verlag, 
Berlin 

DIN 1999, Teil 2 (März 1989): Abscheideranlagen 
für Leichtflüssigkeiten; Benzinabscheider, 
Heizölabscheider, Bemessung, Einbau und 
Betrieb, Beuth Verlag, Berlin 

DIN 1999, Teil 3 (September 1978): Abscheideran-
lagen für Leichtflüssigkeiten; Benzinabschei-
der, Heizölabscheider, Prüfungen, Beuth Ver-
lag, Berlin 

DIN 1999, Teil 4 (Februar 1991): Abscheideranlagen 
für Leichtflüssigkeiten; Koaleszenzabscheider, 
Baugrundsätze, Beuth Verlag, Berlin 

DIN 1999, Teil 5 (Februar 1991): Abscheideranla-
gen für Leichtflüssigkeiten; Koaleszenzab-
scheider, Prüfungen, Beuth Verlag, Berlin 

DIN 1999, Teil 6 (Februar 1991): Abscheideranla-
gen für Leichtflüssigkeiten; Koaleszenzab-
scheider, Bemessung, Einbau und Betrieb, 
Beuth Verlag, Berlin 

DIN 6626 (September 1989): Domschächte aus 
Stahl für Behälter zur unterirdischen Lage-
rung wassergefährdender, brennbarer und 
nichtbrennbarer Flüssigkeiten, Beuth Verlag, 
Berlin 

DIN 6627 (September 1989): Domschachtkragen 
für gemauerte Domschächte für Behälter zur 
unterirdischen Lagerung wassergefährden-
der, brennbarer und nichtbrennbarer Flüssig-
keiten, Beuth Verlag, Berlin 

DIN EN 10025 (März 1994): Warmgewalzte Er-
zeugnisse aus unlegierten Baustählen; Tech-
nische Lieferbedingungen, Beuth Verlag, Berlin 

DIN EN 10204 (August 1995): Metallische Erzeug-
nisse – Arten von Prüfbescheinigungen, 
Beuth Verlag, Berlin 

DIN EN 124 (August 1994): Aufsätze und Abde-
ckungen für Verkehrsflächen – Baugrundsät-
ze, Prüfungen, Kennzeichnung, Güteüberwa-
chung; Beuth Verlag, Berlin 

DIN EN 1123, Teil 1 (März 1999): Rohre und Form-
stücke aus längsnahtgeschweißtem feuerver-
zinktem Stahlrohr mit Steckmuffe für Abwas-
serleitungen – Anforderungen, Prüfungen, 
Güteüberwachung, Beuth Verlag, Berlin 

DIN EN 1124, Teil 1 (April 1999): Rohre und Form-
stücke aus längsnahtgeschweißtem, nicht-
rostenden Stahlrohr, mit Steckmuffe für Ab-
wasserleitungen – Anforderungen, Prüfungen, 
Güteüberwachung, Beuth Verlag, Berlin 

prEN 13108, Teil 6 (April 2000): Asphalt – Anforde-
rungen – Teil 6: Gussasphalt, Beuth Verlag, 
Berlin 

DIN EN 1610 (Oktober 1997): Verlegung und Prü-
fung von Abwasserleitungen und -kanälen, 
Beuth Verlag, Berlin 

DIN EN 228 (Februar 2000): Kraftstoffe für Kraft-
fahrzeuge – Unverbleite Ottokraftstoffe – An-
forderungen und Prüfverfahren, Beuth Verlag, 
Berlin 

DIN EN 590 (Februar 2000): Kraftstoffe für Kraft-
fahrzeuge – Dieselkraftstoff – Anforderungen 
und Prüfverfahren, Beuth Verlag, Berlin 

DIN EN 858, Teil 1 (Mai 2002): Abscheideranlagen 
für Leichtflüssigkeiten (z.B. Öl und Benzin) – 
Teil 1: Bau-, Funktions- und Prüfgrundsätze, 
Kennzeichnung und Güteüberwachung, 
Beuth Verlag, Berlin 

DIN EN ISO 1461 (März 1999): Durch Feuerverzin-
ken auf Stahl aufgebrachte Zinküberzüge 
(Stückverzinken) – Anforderungen und Prü-
fungen, Beuth Verlag, Berlin 

DIN EN 287, Teil 1 (August 1997): Prüfung von 
Schweißern; Schmelzschweißen: Stähle, 
Beuth Verlag, Berlin 

DIN EN 288, Teil 1 (September 1997): Anforderung 
und Anerkennung von Schweißverfahren für 
metallische Werkstoffe; Allgemeine Regeln 
für das Schmelzschweißen, Beuth Verlag, 
Berlin 

DIN EN 288, Teil 2 (Oktober 1997): Anforderung 
und Anerkennung von Schweißverfahren für 
metallische Werkstoffe; Schweißanweisung 
für das Lichtbogenschweißen, Beuth Verlag, 
Berlin 

DIN EN 288, Teil 3 (Oktober 1997): Anforderung 
und Anerkennung von Schweißverfahren für 
metallische Werkstoffe; Schweißverfahrens-
prüfungen für das Lichtbogenschweißen von 
Stählen, Beuth Verlag, Berlin 

N
u
r zu

m
 in

te
rn

e
n
 G

e
b
ra

u
c
h



 Entwurf ATV-DVWK-A 781, Teil 1

31 

DIN EN 288, Teil 5 (Oktober 1994): Anforderung 
und Anerkennung von Schweißverfahren für 
metallische Werkstoffe; Anerkennung durch 
Einsatz anerkannter Schweißzusätze für das 
Lichtbogenschweißen, Beuth Verlag, Berlin 

DIN EN 288, Teil 6 (Oktober 1994): Anforderung 
und Anerkennung von Schweißverfahren für 
metallische Werkstoffe; Anerkennung auf-
grund vorliegender Erfahrung, Beuth Verlag, 
Berlin 

DIN EN 288, Teil 7 (August 1995): Anforderung 
und Anerkennung von Schweißverfahren für 
metallische Werkstoffe; Anerkennung von 
Normschweißverfahren für das Lichtbogen-
schweißen, Beuth Verlag,  

DIN EN 288, Teil 8 (August 1995): Anforderung 
und Anerkennung von Schweißverfahren für 
metallische Werkstoffe; Anerkennung durch 
eine Schweißprüfung vor Fertigungsbeginn, 
Beuth Verlag, Berlin 

Muster-VAwS (01.03.2001): Muster-Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen und über Fachbetriebe, 
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser – LAWA –, 
Geschäftsstelle der Länderarbeitsgemein-
schaft Wasser 

prEN 14214 (September 2001): Kraftstoffe für 
Kraftfahrzeuge – Fettsäure-Methylester (FA-
ME) für Dieselmotoren – Anforderungen und 
Prüfverfahren, Beuth Verlag, Berlin 

Prüfprogramm des DIBt: Asphalt für befahrbare 
Dichtkonstruktionen in LAU-Anlagen, Deut-
sches Institut für Bautechnik, Berlin 

Prüfprogramm des DIBt: Fertigteile aus FD- bzw. 
FDE-Beton für befahrbare Dichtkonstruktio-
nen in LAU-Anlagen, Deutsches Institut für 
Bautechnik, Berlin 

Prüfprogramm des DIBt: Fertigbetonstein-Systeme 
aus FD- bzw. FDE-Beton für befahrbare 
Dichtkonstruktionen“, Deutsches Institut für 
Bautechnik, Berlin 

Prüfprogramm des DIBt: Halbstarre Beläge für be-
fahrbare Dichtkonstruktionen in LAU-Anla-
gen“, Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin 

RStO: Richtlinien für die Standardisierung des  
Oberbaues von Verkehrsflächen – RStO 86, 
Ausgabe 1986, ergänzte Fassung 1989, 
FGSV-Verlag GmbH, Köln Nr.990  

TRB 600: Aufstellung der Druckbehälter, Haupt-
verband der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften, Bundesarbeitsblatt, erste Fassung 
Januar 1984, zuletzt geändert Juni 1998 

TRB 700: Betrieb von Druckbehältern, Hauptver-
band der gewerblichen Berufsgenossenschaf-
ten, Bundesarbeitsblatt, erste Fassung Sep-
tember 1983, zuletzt geändert August 1998 

TRbF 40: Tankstellen, Bundesarbeitsblatt, erste 
Fassung Februar 1996, zuletzt geändert Juni 
2002 

TRbF 60: Ortsbewegliche Behälter, Bundesar-
beitsblatt erste Fassung Juni 2002 

TRbF 511: Richtlinie für den Bau von Grenzwert-
gebern, Bundesarbeitsblatt, erste Fassung 
Juli 1982, zuletzt geändert März 1986 

DVWK-Regel TRwS 131: Technische Regel was-
sergefährdender Stoffe „Bestimmung des 
Rückhaltevermögens R1“, DVWK-Regeln zur 
Wasserwirtschaft, Heft 131/1996, Gesell-
schaft zur Förderung der Abwassertechnik 
e. V. (GFA), Hennef 

DVWK-Regel TRwS 132: Technische Regel was-
sergefährdender Stoffe „Ausführung von 
Dichtflächen“, DVWK-Regeln zur Wasserwirt-
schaft, Heft 132/1997, Gesellschaft zur För-
derung der Abwassertechnik e. V. (GFA), 
Hennef 

VdTÜV-Merkblatt Tankanlagen 953 (März 1995): 
Anforderungen an Abfüll-Schlauch-Sicherun-
gen (ASS) und Einrichtungen mit Aufmerk-
samkeitstaste und Not-Aus-Betätigung (ANA) 
und Richtlinie für die Prüfung von ASS und 
ANA, Verband der Technischen Überwa-
chungs-Vereine e. V., Verlag TÜV Rheinland, 
Köln 

WHG: Wasserhaushaltsgesetz, in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. November 1996 
(BGBl. I S 1695, zuletzt geändert durch G. v. 
9.9.2001, BGBl. I S 2331) 

Zulassungsgrundsätze für Fugenabdichtungssys-
teme in LAU Anlagen; Teil 1 – Fugendicht-
stoffe (Mai 2001): Deutsches Institut für Bau-
technik, Schriften des DIBt, Reihe B, Heft 
16/1, Berlin 

N
u
r zu

m
 in

te
rn

e
n
 G

e
b
ra

u
c
h



ATV-DVWK-A 781, Teil 1 Entwurf  

32

Anhang 

Hinweis auf abwasserrechtliche Regelungen für die Grundstücksentwässerung 

Für die Entwässerung der Bodenflächen, sofern 
eine Überdachung des Anlagenbereiches nicht 
möglich ist, sind geeignete abwassertechnische 
Einrichtungen vorzusehen.  

Für die Einleitung in die öffentliche Kanalisation ist 
die Zustimmung des Betreibers des Kanalnetzes 
erforderlich. Die Anforderungen der Ortssatzung 
an das Einleiten und Ableiten von Abwasser sind 
einzuhalten.  

Für die Direkteinleitung von gereinigtem Nieder-
schlagswasser in ein Gewässer ist eine wasser-
rechtliche Erlaubnis nach § 7 WHG durch die zu-

ständige Behörde erforderlich. Dabei wird regel-
mäßig die Behandlung des Niederschlagswassers 
in einer allgemein bauaufsichtlich zugelassenen 
Behandlungsanlage gefordert.  

Für den Bau und Betrieb der Abwasserbehand-
lungsanlage ist eine Genehmigung nach dem Lan-
deswassergesetz erforderlich.  

Anforderungen an die Überwachung von abwas-
sertechnischen Einrichtungen sind im Landeswas-
sergesetz, der Selbstüberwachungsverordnung 
Kanal, in der Landesbauordnung sowie in der DIN 
1986, Teil 30, geregelt. 
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